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Vereinbarung zwischen dem Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg und der Hamburger Wirtschaft zur Weiterentwicklung 
der UmweltPartnerschaft Hamburg für die Jahre 2013 bis 2018

 Die Träger der UmweltPartnerschaft Hamburg 

 > der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, 

 > die Handelskammer Hamburg, 

 > die Handwerkskammer Hamburg, 

 > der IVH-Industrieverband Hamburg e.V. und

 > der Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. 

vereinbaren hiermit, die UmweltPartnerschaft Hamburg fortzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Diese Vereinbarung gilt für den Zeitraum vom 1. April 2013 bis zum 31. März 2018. 

Die Träger wollen mit der UmweltPartnerschaft Hamburg einen gemeinsamen Beitrag leisten zur Gestal-
tung der Energiewende und zur Bewältigung der Herausforderungen im Klimaschutz sowie zur Verbes-
serung der Luftqualität in Hamburg und zur Schonung der natürlichen Ressourcen durch eine effi ziente 
Rohstoffwirtschaft. Die UmweltPartnerschaft Hamburg soll als Plattform für Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung zum Austausch über umweltpolitische Ziele und zum kooperativen Handeln im Umweltschutz 
dienen. Mit der UmweltPartnerschaft Hamburg werden die gemeinsamen Initiativen von Senat und Wirt-
schaft im freiwilligen Umweltschutz gebündelt. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die Chancen für den 
Umweltschutz und für die Entwicklung der Hamburger Wirtschaft gleichermaßen zu nutzen, die in der 
Bewältigung der genannten Herausforderungen liegen. Die hierfür erforderlichen Innovationen stärken 
die Zukunftsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft.

Die Träger haben Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre in einem Ar-
beitsprogramm für die UmweltPartnerschaft Hamburg konkretisiert. Das Arbeitsprogramm ist Bestand-
teil dieser Vereinbarung. Die Träger der UmweltPartnerschaft vereinbaren eine laufende Überprüfung und 
Weiterentwicklung des Arbeitsprogramms mit einem Schwerpunkt zur Mitte der Programmlaufzeit. 
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Die UmweltPartnerschaft
fördert den freiwilligen Umwelt-
schutz in der Wirtschaft.

>  Die meisten Umweltleistungen der Unternehmen 

zielen auf eine Reduzierung der CO2-Emissionen, eine 

Einsparung von Rohstoffen und systematischen Um-

weltschutz durch Umweltmanagement.  

>  Jedes Hamburger Unternehmen, und sei es noch so 

klein, kann Mitglied der UmweltPartnerschaft wer-

den. Dafür muss es mindestens eine angemessene, 

freiwillige Umweltschutzmaßnahme umsetzen.

>  Die UmweltPartnerschaft unterstützt die Unterneh-

men dabei, kontinuierlich den Klima- und Umwelt-

schutz im Betrieb zu verbessern.

1. Die UmweltPartnerschaft Hamburg: 
Innovationen für den Klima-, Ressourcen- und Umweltschutz 

Der globale Klimawandel bleibt eine der 

größten Herausforderungen der Mensch-

heit. Die Bundesrepublik hat mit der 

Energiewende – dem Verzicht auf die 

Nutzung der Kernenergie bis 2022 – 

eine zusätzliche nationale energie- und 

umweltpolitische Zielmarke gesetzt. Der 

weltweit wachsende Bedarf an Rohstof-

fen und damit verbundene Preissteige-

rungen stellen eine weitere wirtschafts- 

und umweltpolitische Herausforderung 

dar. Die Begrenzung und Bewältigung 

des Klimawandels erfordert internatio-

nale Vereinbarungen, europaweite und 

nationale Rahmensetzungen. Die Ener-

giewende ist in einer weitreichenden na-

tionalen Gesetzgebung festgeschrieben 

worden. Die Rohstoffmärkte und ihre 

Preissignale stellen wichtige Rahmenbe-

dingungen für unternehmerisches Han-

deln dar. Aber der Stellenwert anderer 

Faktoren darf nicht unterschätzt wer-

den: Das Engagement und die Innova-

tionskraft der Unternehmen und ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

eine wichtige Voraussetzung, um die mit 

diesen Herausforderungen verbundenen 

Chancen für eine gute Entwicklung 

von Wirtschaft und Umwelt zu nutzen. 

Dabei können die Entwicklung und 

breite Anwendung neuer Technologien 

und Produkte in Produktion, Handel, 

Handwerk und Dienstleistungen einen 

wichtigen Beitrag leisten, um die Koh-

lendioxidemissionen zu reduzieren, die 

Energieerzeugung zunehmend auf Er-

neuerbare Energien zu gründen, Roh-

stoffe effi zient zu nutzen, Abfälle weiter 

zu reduzieren und zunehmend Kreislauf-

wirtschaft zu praktizieren.

Hamburg hat bereits in den 80er und 

90er Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts eine führende Rolle im Klimaschutz 

und in der Umweltpolitik eingenommen 

und diese mit Initiativen und Aktivitäten 

auch bundesweit vorangebracht. Heute 

gibt es insbesondere für den Klimaschutz 

und die Energiewende einen breiten ge-

sellschaftlichen Konsens. Eine moderne, 

zukunftsfähige und wirtschaftlich starke 

Stadt sichert sich auch deshalb eine füh-

rende Position auf den Feldern Energie-

wende, Klimaschutz, Rohstoffeffi zienz 

und Umweltschutz, weil diese Innova-

tionstreiber den Unternehmen unserer 

Stadt beste Chancen auf den Märkten 

der Zukunft verschaffen. Die Umwelt-

Partnerschaft soll an dieser Aufgabe in-

novativ und kreativ mitwirken.

Die UmweltPartnerschaft Hamburg ist 

heute eine anerkannte Institution zur 

Förderung des freiwilligen Umweltschut-

zes in der Wirtschaft und eine Plattform 

für Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

zum Austausch über umweltpolitische 

Ziele und zum kooperativen Handeln. 

Die UmweltPartnerschaft soll künftig als 

Dach für den gesamten freiwilligen Um-

weltschutz in der Wirtschaft dienen, z.B. 

auch für die Fortführung der Selbstver-

pfl ichtung Hamburger Industriebetriebe 

zum Klimaschutz und für das neue Pro-

jekt einer Luftgütepartnerschaft.

Die UmweltPartnerschaft verbindet Um-

weltschutz mit wirtschaftlichem Nutzen 

für die Unternehmen und bietet diesen 

ein vielfältiges Angebot im Klima-, Um-

welt- und Ressourcenschutz. Dies reicht 
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Innovative Technologien 
verschaffen Hamburg beste 
Chancen auf den Märkten 
der Zukunft.

Die UmweltPartnerschaft 
verbindet Umweltschutz mit 
wirtschaftlichem Nutzen für 
die Unternehmen.



Freiwilliges Engagement 
verstärken
Der Schwerpunkt der UmweltPartner-

schaft liegt in den kommenden Jahren 

in den Handlungsfeldern Energiewende 

und Klimaschutz, daneben gibt es wei-

tere Schwerpunkte in den Bereichen Ver-

besserung der Luftqualität durch betrieb-

liches Mobilitätsmanagement (Partner-

schaft für Luftgüte und schadstoffarme 

Mobilität), Rohstoff- und Material-

effi zienz und Umweltmanagement sowie 

in der Anwendung moderner Technolo-

gien durch die Unternehmen in diesen 

Handlungsfeldern. Dabei werden die 

Hamburger Unternehmen bei freiwilli-

gen Maßnahmen unterstützt, die über 

ihre gesetzlichen Verpfl ichtungen hin-

ausgehen. Insbesondere soll das Han-

deln der Unternehmen in Feldern mit 

Schnittmengen zwischen ökologischem 

und wirtschaftlichem Nutzen forciert 

werden. Das Ziel besteht darin, in mög-

lichst vielen Unternehmen nicht nur 

Einzelmaßnahmen, sondern einen kon-

tinuierlichen Verbesserungsprozess zu 

initiieren.

Den Bestand pflegen und neue
Unternehmen hinzugewinnen
Durch die Pfl ege des Bestands von rund 

930 UmweltPartnern und über 4.100 

umweltengagierten Betrieben (inklusive 

der UmweltPartner) und eine entspre-

chende Außenwirkung soll dieser Pool 

an Unternehmen für die UmweltPartner-

schaft erhalten bleiben und nach Mög-

lichkeit weiter ausgebaut werden. Dabei 

werden folgende Ziele angestrebt:

> Die Zahl der UmweltPartner soll bis 

2018 bei 900 bis 1.200 Unternehmen 

liegen (Bilanzmenge aus Ist, Zu- und 

Abgängen). Jeder UmweltPartner soll 

mindestens eine neue freiwillige Um-

weltleistung erbringen.

> Die UmweltPartnerschaft strebt an, 

jährlich 700 bis 800 Betriebe z.T. vor 

Ort zu beraten. Damit werden Um-

weltPartner und umweltengagierte Be-

triebe angesprochen, gleichzeitig sol-

len diese Betriebe für neue Umwelt-

leistungen aktiviert werden. 

Neue Umweltleistungen 
initiieren
UmweltPartner und umweltengagierte 

Unternehmen sollen in den kommen-

den fünf Jahren dazu motiviert und da-

rin unterstützt werden, insgesamt 1.000 

bis 1.500 geförderte bzw. anerkannte 

neue Umweltleistungen (v.a. Investiti-

onen in Energie-, Rohstoff- und Mate-

rialeffi zienz sowie Erneuerbare Ener-

gien, Energieverbrauchssteuerung und 

Energiespeicherung, Projekte der Kreis-

laufwirtschaft und des Umwelt-, Ener-

gie- und Mobilitätsmanagements) zu er-

bringen. Zusätzlich wird erwartet, dass 

im Rahmen der Selbstverpfl ichtung der 

Industrie, aber auch darüber hinaus in 

ganz erheblichem Maße weitere Um-

weltleistungen in der Wirtschaft ohne 

staatliche Förderung erbracht werden.

Kontinuierliche Verbesserung 
unterstützen
Viele Unternehmen haben gute Erfahrun-

gen mit einem kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess gemacht. Ein Umwelt- oder 

Energiemanagementsystem hilft, Hand-

lungspotenziale beim Energie- und Res-

sourcenverbrauch, in der betrieblichen 

Abfallwirtschaft und beim Mobilitäts-

management zu erkennen und entspre-

chende Maßnahmen einzuleiten. Unser 

Ziel besteht darin, die UmweltPartner 

für kontinuierliche Verbesserungen zu 

motivieren und im Durchschnitt drei 

Umweltleistungen je UmweltPartner im 

Zeitraum 2008 bis 2018 zu erreichen. 

Umweltwirkungen erzielen, 
Emissionen vermindern
Letztendliches Ziel aller Aktivitäten der 

UmweltPartnerschaft ist die Minderung 

von Umweltbelastungen und die Ver-

besserung der Umweltsituation durch 

das Handeln von Unternehmen. Hierfür 

werden die folgenden Ziele formuliert:

> Im Bereich der Energieeffi zienz in In-

dustrie und Gewerbe sollen durch das

 Programm „Unternehmen für Ressour-

censchutz“ und damit verbundene Ini-

von kostenlosen Initialberatungen über 

die Förderung von Investitionen und die 

Einführung von Umwelt- und Energiema-

nagementsystemen bis hin zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch im Netzwerk 

der UmweltPartnerschaft. Die Förderpro-

gramme vermeiden Dauersubventionen 

und fungieren durch kontinuierliche Wei-

terentwicklung von Handlungsbereichen 

und Anhebung von Standards als Inno-

vationsmotoren.

Wesentliche Veränderungen werden die 

Rahmenbedingungen der Arbeit der Um-

weltPartnerschaft in den nächsten fünf 

Jahren prägen:

> die Energiewende und dadurch be-

dingte Initiativen und Aktivitäten von 

Unternehmen auf den Feldern Energie-

effi zienz, Erneuerbare Energien und 

deren Integration,

> die Verknüpfung der Aktivitäten der 

UmweltPartnerschaft mit den Schwer-

punktsetzungen des in Arbeit befi nd-

lichen Masterplans Klimaschutz im 

Bereich der Wirtschaft,

> institutionelle Veränderungen durch 

die Schaffung einer Investitions- und 

Förderbank zur Umsetzung der För-

derprogramme, 

> die mit der Schuldenbremse verbun-

dene Konsolidierung des öffentlichen 

Haushalts sowie

> ein weiterhin hohes Innovationstem-

po der Hamburger Wirtschaft.

Die UmweltPartnerschaft wird unter die-

sen Rahmenbedingungen nur erfolgreich 

sein können, wenn sie ihre eigenen Ziele, 

Instrumente und Strategien ständig den 

sich wandelnden Rahmenbedingungen 

anpasst und die effi zientesten Instrumen-

te in den Vordergrund stellt. Sehr wichtig 

erscheint in diesem Zusammenhang der 

weitere Ausbau der Netzwerkaktivitäten.

Die UmweltPartnerschaft hat sich in den 

vergangenen zehn Jahren zu einem wich-

tigen Faktor an der Schnittstelle von 

Wirtschaft und Umwelt entwickelt. Sie 

wird von Unternehmen, Kammern, Ver-

bänden und in der Verwaltung als An-

sprechpartner und Wegweiser in Fragen 

des unternehmerischen Klima- und Um-

weltschutzes, als Plattform für die Dis-

kussion zwischen Wirtschaft, Politik und 

Verwaltung und als Begleiter und Unter-

stützer betrieblicher Projekte genutzt. 

Rund 930 Hamburger Unternehmen sind 

in den vergangenen zehn Jahren aufgrund 

ihrer freiwilligen Umweltleistungen als 

UmweltPartner anerkannt worden, zu 

über 4.100 umweltengagierten Hambur-

ger Unternehmen wurden im Rahmen 

von Beratungen, Investitionsvorhaben 

oder anderen Projekten Kontakte auf-

gebaut. Dies sind 20 bis 25 Prozent der 

für diese Aktivitäten erreichbaren Ham-

burger Unternehmen, bei ihnen bestehen 

große Potenziale für den Klima- und 

Umweltschutz.

Allerdings kann es für die UmweltPart-

nerschaft keine einfache Fortschreibung 

der bisherigen Aktivitäten und Ziele ge-

ben. Bestehende Kontakte müssen ge-

pfl egt, die großen Potenziale von Um-

weltPartnern und umweltengagierten 

Unternehmen genutzt werden. Die Trä-

ger der UmweltPartnerschaft stimmen 

darin überein, den Schwerpunkt in der 

Zielsetzung vom quantitativen Wachs-

tum der Zahl der beteiligten Unterneh-

men auf die Qualität des klima- und 

umweltorientierten Engagements dieser 

Unternehmen zu verlagern. Wichtiger als 

das Wachstum der Unternehmenszahlen 

ist das Wachstum der Projekte und die 

Qualität ihrer Umweltwirkungen. Dar-

auf sind dann auch die Kommunikation, 

die Beratungsressourcen und die Netz-

werkarbeit auszurichten. 

Die großen Potenziale der fast 
1.000 UmweltPartner sollen 
noch stärker genutzt werden.

1.1. Ziele der Umwelt-
Partnerschaft

Der Schwerpunkt liegt in den 
Handlungsfeldern Energie-
wende und Klimaschutz.
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Der Hamburger Senat setzt beim Umbau der Energieversorgung auf die drei Säulen Energie-

effi zienz, zukunftsfähige Strom-, Gas- und Wärmenetze und Erneuerbare Energien. 



den Status als UmweltPartner für die ak-

tuelle Laufzeit der UmweltPartnerschaft 

bis März 2018. Die anerkennungsfähi-

gen Unternehmen und Organisationen der 

Wirtschaft und die Umweltleistungen sind 

in Anlage 1 aufgeführt. Diese Regelungen 

können die Träger der UmweltPartner-

schaft einvernehmlich weiterentwickeln.

Die UmweltPartnerschaft fördert den 

freiwilligen Umweltschutz durch die 

Unternehmen und insbesondere bei 

den UmweltPartnern. In den Unterneh-

men soll ein kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozess im Umwelt-, Klima- und 

Ressourcenschutz initiiert werden. Die 

UmweltPartnerschaft begleitet und un-

terstützt diesen Prozess durch Informa-

tion und Netzwerkangebote, Beratung 

und fi nanzielle Förderung. Ein solcher 

Verbesserungsprozess nützt nicht nur 

dem Umweltschutz, sondern führt zu 

Verbesserungen in der Organisation des 

Unternehmens, zur Einsparung von Kos-

ten und verbessert das Ansehen bei Mit-

arbeitern, Kunden und Öffentlichkeit. 

Um den Status der UmweltPartner als 

einer Gemeinschaft umweltengagierter, 

vorbildlicher Unternehmen zu unter-

streichen, soll jeder UmweltPartner, des-

sen Umweltleistung vor dem 1.4.2013 

erbracht wurde, in der Regel in den ers-

ten drei Jahren der neuen UmweltPart-

nerschafts-Periode eine neue, für das 

Unternehmen adäquate anerkannte Um-

weltleistung erbringen. Die Unterneh-

men werden hierzu ausführlich durch 

die BSU und die Wirtschaftsvertretungen 

informiert. Die Berater von Handels-

kammer und Handwerkskammer wer-

den den UmweltPartnern eine kostenlose 

Beratung und die Begleitung bei der Ent-

wicklung der Umweltleistung anbieten. 

Der IVH wird die UmweltPartner im 

Bereich des Produzierenden Gewerbes 

ansprechen. Die (Förder-) Programme 

der BSU können von den Unternehmen 

in Anspruch genommen werden. Mit der 

Umsetzung dieser neuen Leistung erhält 

das Unternehmen seinen Status als Um-

weltPartner für weitere fünf Jahre. Eine 

entsprechende Urkunde wird dem Un-

ternehmen zugestellt. Ziel ist, dass die 

tiativen und Netzwerke jährlich CO2-

Emissionen in einer Größenordnung 

von bis zu 45.000 t vermieden werden.

> CO2-Emissionen in der Größenord-

nung von 2.000 t können jährlich im 

Bereich Industrie und Gewerbe durch 

das Förderprogramm „Erneuerbare 

Wärme“ vermieden werden.

> Durch ein Programm zur energeti-

schen Sanierung der Gebäudehülle 

von Nichtwohngebäuden sollen jähr-

lich CO2-Emissionen im Umfang von 

rund 3.000 t vermieden werden.

> Es wird erwartet, dass durch eine 

neue Selbstverpfl ichtung der Industrie 

in den Jahren 2013 bis 2018 CO2-

Emissionen in einer Größenordnung 

von ca. 200.000 t/a – weit überwie-

gend ohne öffentliche Förderung – 

vermieden werden können. Darüber 

hinaus wird erwartet, dass zahlreiche 

weitere Betriebe ohne öffentliche För-

derung Maßnahmen zur Vermeidung 

von CO2-Emissionen durchführen.

> Durch Vorhaben der Material- und 

Ressourceneffi zienz und der Kreislauf-

wirtschaft sollen relevante Reduzie-

rungen des Rohstoffverbrauchs erreicht 

werden.

> Durch die Initiativen der Partner-

schaft für Luftgüte und schadstoff-

arme Mobilität sollen Beiträge geleistet 

werden, um die Emission verkehrsbe-

dingter Luftschadstoffe zu vermindern 

und die Luftqualität zu verbessern.

Die UmweltPartnerschaft richtet sich an 

die Unternehmen der Hamburgischen 

Wirtschaft. Sie möchte diese zum freiwil-

ligen, über ihre rechtlichen Verpfl ichtun-

gen hinausgehenden Handeln im Um-

welt-, Klima- und Ressourcenschutz be-

wegen. Als ideellen Anreiz bietet die 

UmweltPartnerschaft den Unternehmen 

die Anerkennung als UmweltPartner der 

Stadt Hamburg an, sofern sie entspre-

chende freiwillige Umweltleistungen er-

bringen. Die UmweltPartner sollen eine 

Gemeinschaft umweltengagierter, vorbild-

licher Unternehmen sein und sich im Netz-

werk der UmweltPartnerschaft im Aus-

tausch untereinander, mit den Trägern 

und den Beratungseinrichtungen in ihrem 

Umweltengagement weiterentwickeln. 

Unternehmen können als UmweltPart-

ner anerkannt werden, sofern sie die 

entsprechenden Voraussetzungen er-

bringen. Hierzu gehört die Durchfüh-

rung mindestens einer qualifi zierten 

freiwilligen Umweltschutzleistung des 

betreffenden Unternehmens am Stand-

ort Hamburg, die über die gesetzlichen 

Verpfl ichtungen hinausgeht. Die Leis-

tung muss abgeschlossen sein und in ei-

nem angemessenen Verhältnis zur Größe 

des Unternehmens bzw. zu der durch 

das Unternehmen verursachten Umwelt-

belastung stehen. Die Umweltleistungen 

dürfen nicht länger als drei Jahre zu-

rückliegen. Das Unternehmen muss die 

gesetzlichen Bestimmungen und Aufl a-

gen für seine Tätigkeit einhalten. Sofern 

die Umweltleistung nach dem 1.4.2013 

erbracht wurde, erhält das Unternehmen 

1.2. Mitgliedschaft in der 
UmweltPartnerschaft: 
Kontinuierliche Verbesse-
rungen im Klima- und 
Umweltschutz 

Die UmweltPartnerschaft 
bietet Information, Netzwerk-
angebote, Beratung und 
finanzielle Förderung.

UmweltPartner müssen 
freiwillige Umweltschutz-
leistungen erbringen.
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Intelligente Batterieaufl adestation auf dem HHLA Container Terminal Altenwerder: Batterien von Schwerlastfahrzeugen sollen 
genau dann aufgeladen werden, wenn besonders viel Strom aus Erneuerbaren Energien im Netz zur Verfügung steht.



Koordinierungsausschuss und Ge-

schäftsstelle organisieren auch die Zu-

sammenarbeit mit anderen Institutionen 

und Verbänden. Der Koordinierungs-

ausschuss kann zur Umsetzung dieses 

Arbeitsprogramms Arbeitsgruppen bil-

den und Aufgaben delegieren. 

Controlling und Weiterentwick-
lung des Arbeitsprogramms
Die Träger der UmweltPartnerschaft 

haben die Laufzeit der UmweltPart-

nerschaft bis zum 31.3.2018 verlän-

gert. Die Umsetzung dieses Arbeits-

programms wird während dieser Zeit 

vorangetrieben. Die Träger bilanzieren 

die Umsetzung des Arbeitsprogramms 

einmal im Jahr und legen diese Bilanz 

der Lenkungsgruppe vor. Bei größeren 

Abweichungen von den hier getroffenen 

Vereinbarungen sind weitere Initiativen 

zur Zielerreichung zu prüfen. Es besteht 

auch die Möglichkeit, neu erarbeitete 

Themenfelder, Zielsetzungen und Maß-

nahmen in das Programm aufzunehmen 

und dieses ständig weiterzuentwickeln. 

Das Arbeitsprogramm wird also laufend 

– auch im Hinblick auf veränderte Rah-

menbedingungen – überprüft und wei-

terentwickelt, eine Zusammenfassung 

soll zur Mitte der Programmlaufzeit er-

folgen. Diese Überprüfung und Weiter-

entwicklung erfolgt durch die Gremien 

der UmweltPartnerschaft (Koordinie-

rungsausschuss, Lenkungsgruppe).

Personelle und finanzielle 
Ressourcen
Alle Träger bringen entsprechend ih-

ren Möglichkeiten eigene personelle 

und sächliche Ressourcen in die Arbeit 

der UmweltPartnerschaft ein. Mit der 

Geschäftsstelle, dem Personal und den 

Haushaltsmittelausstattungen der Pro-

gramme und Projekte leistet die Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt den 

weitaus größten Beitrag der Träger. Für 

eine erfolgreiche Arbeit der Programme 

und Projekte ist es darüber hinaus uner-

lässlich, dass die Adressaten dieser Pro-

gramme, die Hamburger Unternehmen, 

in erheblichem Maße Personal, Know-

how und den größten Anteil der fi nan-

ziellen Mittel für die einzelnen Maßnah-

men einbringen. 

Die Ressourcen auf Seiten der Freien 

und Hansestadt Hamburg stehen unter 

dem Vorbehalt der jeweiligen Entschei-

dungen von Senat und Bürgerschaft über 

die jährlichen Haushalte. Auf Seiten der 

Träger aus der Wirtschaft gelten entspre-

chende organisatorische Regelungen. Die 

Entscheidungen werden autonom, aber 

unter Berücksichtigung der Bedeutung 

des gemeinsamen Projekts UmweltPart-

nerschaft Hamburg getroffen. 

letzte Maßnahme jedes UmweltPartners 

nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. 

Unternehmen, die keine neue Maßnah-

me durchführen, verlieren den Status 

als UmweltPartner in der Regel mit dem 

31.3.2016.

Darüber hinaus soll jedes Unternehmen 

in der UmweltPartnerschaft für einen 

weiterreichenden kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess gewonnen und darin 

unterstützt werden. Ziel ist es, dass die 

UmweltPartner in der Zeit bis 2018 (ge-

rechnet ab 2008) in diesem Rahmen im 

Durchschnitt drei anerkannte Umwelt-

leistungen erbringen. 

Strategische und operative 
Steuerung
Die strategische und operative Steue-

rung der UmweltPartnerschaft Ham-

burg ist die gemeinsame Aufgabe ihrer 

Träger. Die strategische Steuerung er-

folgt durch die Lenkungsgruppe. Ihre 

Mitglieder sind seitens der Wirtschaft 

die ehren- und hauptamtlichen Leitun-

gen von Handelskammer, Handwerks-

kammer, Industrieverband und Unter-

nehmensverband Hafen Hamburg. Die 

Stadt wird vertreten durch die Leitung 

der Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt sowie den Koordinator der Um-

weltPartnerschaft. Der Vorsitz der Len-

kungsgruppe liegt bei der Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt. 

Der Koordinierungsausschuss verant-

wortet die operative Steuerung der 

Aktivitäten, die zur Umsetzung dieser 

Vereinbarung notwendig sind. Ihm ge-

hören Vertreter der Handelskammer, 

der Handwerkskammer, des IVH-In-

dustrieverbands, des Unternehmens-

verbands Hafen und der Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt an. Die 

Entscheidungen des Ausschusses werden 

stets im Konsens getroffen. Die Behör-

de für Stadtentwicklung und Umwelt 

übernimmt den Vorsitz. In der Behörde 

ist auch die Geschäftsstelle der Umwelt-

Partnerschaft eingerichtet. Es wird an-

gestrebt, dass Vertreter einer künftigen 

Investitions- und Förderbank auf Seiten 

der Senatsvertreter mitwirken und ihre 

zusätzlichen Handlungs- und Förder-

möglichkeiten in die UmweltPartner-

schaft einbringen.

Der Koordinierungsausschuss 
und die Lenkungsgruppe über-
prüfen das Arbeitsprogramm 
und entwickeln es laufend 
weiter.

1.3. Organisation der 
UmweltPartnerschaft 
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Senat und Hamburger Bürgerschaft entscheiden über die jährlichen Haushalte.

Die Behörde für Stadtentwicklung 

und  Umwelt mit der Geschäftsstelle 

der UmweltPartnerschaft
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Der Beitrag Hamburgs zur Energiewen-

de in der Bundesrepublik und zum Klima-

schutz ist ein herausragender Schwer-

punkt der UmweltPartnerschaft. Aber 

auch andere Handlungsfelder sind von 

hoher Bedeutung. Neben der Begrenzung 

des Klimawandels muss zunehmend auch 

das Augenmerk von Unternehmen auf 

die Anpassung an den Klimawandel ge-

richtet sein. 

Die Partnerschaft für Luftgüte und schad-

stoffarme Mobilität ist ein neuer Hand-

lungsansatz. Umweltbelastungen durch 

den Wirtschafts- und Berufsverkehr kön-

nen auch durch das freiwillige Handeln 

der Unternehmen verringert und begrenzt 

werden. Betriebliche Mobilitätskonzep-

te sind dafür der richtige Weg: Sie bein-

halten Ziele und Maßnahmen zur wirt-

schaftlicheren und umweltverträglichen 

Abwicklung des unternehmensbezoge-

nen Verkehrs. 

Eine Umsteuerung wirtschaftlicher Pro-

zesse in Richtung auf ressourceneffi zien-

te Produkte und Prozesse und eine um-

weltverträgliche Kreislaufwirtschaft sind 

Ausdruck einer modernen, effi zienten 

und innovativen Wirtschaft. Dies ist die 

richtige Antwort auf Herausforderun-

gen wie die Verknappung von Rohstof-

fen, hohe Rohstoffpreise, aber auch die 

Umwelt- und Klimabelastungen durch 

die Gewinnung und Verarbeitung von 

Rohstoffen sowie durch die Entsorgung 

von Abfällen. 

Ein übergreifendes Umweltmanagement 

ermöglicht den Unternehmen den syste-

matischen Blick auf die Umweltwir-

kungen des Unternehmens und die Be-

grenzung seiner Umweltbelastung. Um-

weltverbesserungen und betriebliche Effi -

zienzsteigerungen können Hand in Hand 

gehen.

Eine fachlich qualifi zierte Beratung der 

Betriebe vor Ort durch die Energie- und 

Umweltberater der Handels- und Hand-

werkskammer soll den Betrieben helfen,

Handlungsmöglichkeiten im Umweltschutz 

zu erkennen, eine erste Orientierung zu 

Kosten und Nutzen möglicher Maßnah-

men zu erhalten und sie auf dem Weg zu 

einer Umsetzung zu begleiten. Mit den 

Betriebsberatungen der Kammern kön-

nen konkrete Maßnahmen in den ge-

nannten Handlungsfeldern angestoßen 

und vorbereitet werden.

Klimawandel, Klimaschutz und steigen-

de Energiepreise waren in der Vergangen-

heit auch für die UmweltPartnerschaft 

wichtige Motive, um Energieeffi zienz 

und die Nutzung Erneuerbarer Energien 

in der Hamburger Wirtschaft zu fördern 

und zu unterstützen. Nach dem Unfall 

im japanischen Atomkraftwerk Fuku-

shima haben Bundesregierung, Bundes-

tag und Bundesrat beschlossen, sukzes-

sive bis 2022 auf die weitere Nutzung 

der Atomenergie zu verzichten und die 

Erneuerbaren Energien schrittweise zur 

Basis der nationalen Stromerzeugung zu 

entwickeln. Mit dieser Energiewende ge-

hen die folgenden nationalen Ziele einher:

> Die Energieeffi zienz soll bis 2020 um 

20 Prozent steigen,

> die Sanierungsrate für Gebäude soll 

auf zwei Prozent pro Jahr verdoppelt 

werden,

> der Anteil der Erneuerbaren Energien 

am Gesamtenergieverbrauch soll bis 

2020 auf 18 Prozent steigen,

> die Treibhausgase sollen bis 2020 um 

40 Prozent verringert werden und

2. Energiewende und Ressourceneffizienz: 
Umweltschutz durch moderne Technologie 

2.1. Energiewende und 
Klimaschutz: 
Smart City Hamburg

Hamburgs Beitrag zur 
Energiewende und zum 
Klimaschutz ist ein heraus-
ragender Schwerpunkt der 
UmweltPartnerschaft. 

In der Flugzeugwerft von Lufthansa Technik

Hamburger Unternehmen können 
sich vielfältig für betrieblichen 
Umweltschutz engagieren.

>  Das Programm „Unternehmen für Ressourcen-

schutz“ fördert sowohl Energie- als auch Res-

sourceneffi zienz-Maßnahmen. 

>  Die Förderung und Nutzung von Erneuerbaren 

Energien tragen wesentlich zur Energiewende bei.

>  Umweltmanagementsysteme sind ein wirkungs-

volles Instrument für betrieblichen Umweltschutz.

>  Die Partnerschaft für Luftgüte und schadstoff-

arme Mobilität bietet zahlreiche Anregungen für 

die Unternehmen.



Im folgenden Abschnitt werden die ein-

zelnen Handlungsfelder und Handlungs-

verabredungen dargestellt.

Neue Ziele des Programms 
„Unternehmen für Ressourcen-
schutz“ 
Industrie- und Gewerbebetriebe benöti-

gen rund die Hälfte des Energiebedarfs 

in Hamburg. Sie spielen damit für den 

Beitrag Hamburgs zur Energiewende 

und für die Umsetzung der Klimaschutz-

ziele eine bedeutende Rolle. 

Energieeffi zienz ist nach wie vor der 

schnellste und wirtschaftlichste Weg zu 

einer Senkung des Energieverbrauchs 

und der Energiekosten sowie zu einer 

zeitnahen Reduzierung der Kohlendi-

oxid-Emissionen. Die zunehmende Um-

stellung der Erzeugung von elektrischem 

Strom auf Kraftwerke, die Erneuerbare 

Energien nutzen, setzt eine effi ziente und 

an das Stromangebot angepasste Ener-

gieverwendung voraus. 

Das Programm „Unternehmen für Res-

sourcenschutz“ will einen Beitrag dazu 

leisten, in den Hamburger Gewerbebe-

trieben die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, an der Energiewende und dem 

Erreichen der Klimaschutzziele aktiv mit-

zuwirken und die damit verbundenen 

Vorteile zu nutzen. Dafür bedarf es be-

stimmter technischer und organisato-

rischer Standards für den Betrieb der 

vorhandenen Anlagen, sodass diese in

die zukünftigen Energieversorgungsnetze 

eingebunden werden können. Für die 

Leistung von Beiträgen zur Netzsteue-

rung werden günstige Tarife angeboten. 

Durch das zunehmend schwankende 

Stromangebot im Netz muss der Ener-

giebedarf möglichst zeitlich nach dem 

Stromangebot ausgerichtet werden kön-

nen. Für eine Steuerung der Energiever-

bräuche wird ein Energiemanagement-

system benötigt, das die Verbräuche 

erfasst und die Anlagen steuern kann. 

Die stromverbrauchenden Anlagen selbst 

müssen regelbar sein. Die Nutzung von 

Anlagen als temporäre Energiespeicher 

(Strom zu Wärme, Kälte, Pumpleistung) 

ist sinnvoll. 

Vor diesem Hintergrund wird das Pro-

gramm „Unternehmen für Ressourcen-

schutz“ die folgenden neuen Themen-

schwerpunkte setzen:

> Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in 

Verbindung mit Speichern; gegebenen-

falls Einbindung in virtuelle Kraft-

werke mit externer netzabhängiger 

Steuerung,

> Unterstützung der Unternehmen bei 

der Einrichtung von Energiemanage-

mentsystemen inkl. Mess- und Regel-

technik,

> Umstellung von nicht regelbaren 

oder stufenweise regelbaren Antrie-

ben auf elektronische Drehzahlre-

gelungen (Druckluft, Lüftung, Kälte, 

Pumpen, Klima),

> Einbindung von Kundenanlagen in die 

Stromnetzsteuerung. Unterstützung von 

Projekten zur intelligenten Stromlast- 

> der Energieverbrauch im Verkehr soll 

bis 2020 um zehn Prozent vermindert 

werden.

Der Hamburger Senat und die Energie-

versorgungsunternehmen Vattenfall Eu-

rope AG und E.ON Hanse AG haben 

mit ihren Vereinbarungen bereits wichti-

ge Eckpunkte für einen Hamburger Bei-

trag zur Realisierung der Energiewende 

gesetzt. 

Die UmweltPartnerschaft will einen Bei-

trag der Hamburger Wirtschaft zu den 

nationalen Zielen der Energiewende, zu 

dem geplanten Masterplan Klimaschutz 

und zur Innovationsstrategie des Ham-

burger Senats fördern und unterstützen. 

Energieeffi zienz und Erneuerbare Energi-

en sind aufeinander angewiesen: Mit der 

Steigerung der Energieeffi zienz werden 

die Mengen an Strom und Wärme be-

grenzt, für die die Erneuerbaren Energien 

möglichst schnell einen möglichst großen 

Deckungsbeitrag liefern sollen. Die Ener-

gieeffi zienz im Betrieb und bei Gewerbe-

gebäuden und die Nutzung Erneuerba-

rer Energien sind aber auch betrieblich 

interessante Investitionsfelder, Förder-

programme haben dies in der Vergan-

genheit unterstützt und sollen dies auch 

künftig tun. Eine zentrale Aufgabe spielt 

die Integration der diskontinuierlichen 

Erzeugung Erneuerbarer Energien in die 

Stromversorgung und den Stromver-

brauch. Hierbei kommt der Wirtschaft 

in einem industriellen Ballungsraum wie 

Hamburg mit einem Mix von verschie-

denen Stromverbrauchern und Erzeugern 

eine wichtige Rolle zu, die für die ein-

zelnen Betriebe auch wirtschaftlich inte-

ressant sein kann. Industrielle Anlagen 

und Anlagen anderer Wirtschaftssekto-

ren können eine wichtige Rolle im Rah-

men von „intelligenten“ Netzen („Smart 

Grids“) spielen. Darüber hinaus können 

Hamburger Wärmenetze in bedeutendem 

Umfang Wärme aufnehmen und verwer-

ten, die aus industrieller Abwärme oder 

regenerativen Quellen stammt.
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Energieeffizienz und Erneuer-
bare Energien sind betrieblich 
interessante Investitions-
felder.

2.1.1. Energieeffizienz im 
Betrieb: Unternehmen für 
Ressourcenschutz

Die Montblanc-Simplo GmbH ist eine internationale Luxusmarke mit 

Dependancen in mehr als 70 Ländern. Am Standort Hamburg werden aus-

schließlich handgefertigte, hochwertige Schreibgeräte hergestellt.

Montblanc hat bereits eine Reihe von Energieeffizienzvorhaben umge-

setzt, darunter eine technisch anspruchsvolle Lösung in der Galvanik (Ver-

meidung von 56 t/a CO2). Nun schafft Montblanc mit der Einführung eines 

Energiemanagementsystems wichtige Voraussetzungen für eine flexible 

Energieverbrauchssteuerung im Rahmen der Energiewende. 

Energie sparen mit System

UMWELTLEISTUNGEN:

>   Einführung eines Energiemanagementsystems nach den 

 Standards der DIN EN ISO 50001

>  produktionsbezogene Erfassung aller relevanten Versorgungs-

 medien: Strom, Druckluft, Gas, Kühl- und Heizungswasser

> Darstellung, Analyse, Berechnung und Reporting der relevanten   

 Messgrößen durch Energie-Controlling, Entwicklung von Energie-

 Benchmarks möglich

> Einsparung von rund 270 t/a CO2 im ersten Schritt 

Energieeffizienz ist der 
schnellste Weg zur Senkung 
des Energieverbrauchs und 
der Energiekosten.



nen. Die Förderung und Nutzung Erneu-

erbarer Energien sind ein wesentlicher 

Beitrag zum Klimaschutz und zur Ener-

giewende, sie dienen gleichzeitig der Wei-

terentwicklung innovativer Technologien. 

Förderprogramm „Erneuerbare 
Wärme“
„Von Einzelanlagen hin zu Wärmever-

sorgungskonzepten“ – diese Idee steht 

hinter dem seit 1. Januar 2012 geltenden 

Förderprogramm „Erneuerbare Wär-

me“, das als Dach über den bekannten, 

aber nun modifi zierten Fördersegmen-

ten „Solarthermie und Heizung“ so-

wie „Bioenergie und Nahwärmenetze“ 

steht. Ziel ist es, bei der Förderung des 

Einsatzes Erneuerbarer Energien in der 

Wärmeversorgung stärker die Einbin-

dung der Erneuerbaren-Komponenten 

in die Wärmeversorgungskonzeption 

eines oder mehrerer Gebäude zu un-

terstützen. Damit sind nicht nur unter 

dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes, 

sondern auch unter betriebswirtschaft-

lichen Gesichtspunkten interessantere 

Lösungen realisierbar. Dies gilt sowohl 

für die Wohnungswirtschaft wie auch 

für die Wärmeversorgung von kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMUs). 

Das Programm wird im Rahmen des 

Heizungs-Netzwerks und der Wärme-

Checks durch das Programm „Unter-

nehmen für Ressourcenschutz“ mit be-

worben und so auch an Industrie und 

Gewerbe herangetragen.

Darüber hinaus gerät die Erarbeitung 

und Umsetzung von Wärmeversorgungs-

konzepten von Quartieren – kleinen wie 

größeren – zunehmend in den Fokus. 

Dies kann durch ein gesondertes Pro-

gramm der Kreditanstalt für Wiederauf-

bau (KfW) fi nanziell unterstützt werden. 

In den jeweiligen Quartieren ansässige 

Unternehmen können davon profi tieren. 

Das Programm wird in Hamburg von 

der Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt betreut. Für die anschließende 

Umsetzung der aus den Konzepten re-

sultierenden Investitionen können ggf. 

unterstützend die vorhandenen Bundes- 

bzw. Landesförderprogramme genutzt 

werden.

Die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt sorgt für die fi nanzielle Ausstat-

tung des Förderprogramms „Erneuerba-

re Wärme“ bzw. für eine entsprechende 

Antragsstellung gegenüber der KfW und 

kommuniziert dies auch gegenüber der 

und Stromverbrauchssteuerung von 

Kundenanlagen zur Netzregulierung 

(Demand Control),

> Unterstützung von neuen hocheffi -

zienten Technologien und

> energetische Optimierung von Wär-

meerzeugungsanlagen: Nutzung der 

Anlagen als Speicher für regenerati-

ven Strom. 

Darüber hinaus wird das Programm 

weiterhin dazu beitragen, die Energie-

effi zienz-Potenziale in technischen Anla-

gen auszuschöpfen.

Struktur und Stellenwert des 
Programms „Unternehmen für 
Ressourcenschutz“
Das Programm initiiert in Hamburger 

Gewerbebetrieben freiwillige Investiti-

onen der Unternehmen in die Energie-

effi zienz und den Ressourcenschutz. Es 

ist kundenorientiert ausgerichtet und 

kombiniert ein umfangreiches Informa-

tions- und Kommunikationsnetz, Bera-

tung vor Ort in den Betrieben, Projekt-

begleitung und fi nanzielle Förderung 

von Investitionen. Das übergreifende In-

formations- und Kommunikationsnetz ist

technikorientiert, es fi nden Veranstaltun-

gen zu bestimmten technischen Frage-

stellungen (z.B. effi ziente Antriebe) mit 

den Technik-Verantwortlichen in den Be-

trieben statt. Daneben gibt es zwei spezi-

elle Netzwerke: das Netzwerk Kälteeffi -

zienz und das Heizungs-Netzwerk. 

Das Programm bietet einen ErstCheck, 

eine kostenlose Einzelberatung zur Er-

mittlung von betrieblichen Einsparpo-

tenzialen von Energie, Wasser und Roh-

stoffen an. Darüber hinaus gibt es eine 

Reihe von speziellen TechnikChecks, die 

Basis von Investitionsentscheidungen 

sein können: LichtChecks, Serverraum-

Checks, BHKWChecks, KälteChecks 

und WärmeChecks; diese werden in Ko-

operation mit Versorgungsunternehmen 

fi nanziert und durchgeführt. Schließlich 

bietet das Programm Investitionsförde-

rungen, die nach Technikfeld und Ver-

meidung von Kohlendioxid bzw. Mate-

rialmengen gewichtet sind.

Mit dem Programm „Unternehmen für 

Ressourcenschutz“ wird ein wichtiger 

Beitrag zur Umsetzung der Energiewende 

in Hamburg und des geplanten Master-

plans Klimaschutz geleistet. Dieses Pro-

gramm ist das zentrale strategische Ele-

ment im Rahmen der UmweltPartner-

schaft, mit dem weitreichende Ziele für 

Energieeffi zienz und Klimaschutz in der 

gewerblichen Wirtschaft erreicht werden 

sollen. Die Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt sichert die fi nanzielle 

und personelle Ausstattung des Programms 

und kommuniziert dies intensiv in der 

gewerblichen Wirtschaft. Die Träger der 

UmweltPartnerschaft auf Seiten der Wirt-

schaft begleiten und fördern die Umset-

zung des Programms. Sie tragen insbe-

sondere durch eigenständige Kommu-

nikationsbeiträge, Akquisition und ihr 

fachliches Know-how zur weiteren Ent-

wicklung und damit zum Erfolg des Pro-

gramms bei.

Der Einsatz Erneuerbarer Energien – 

Photovoltaik, solare Wärme- und Käl-

teerzeugung, Bio- und Windenergie 

– ermöglicht eine Strom- und Wärmeer-

zeugung ohne schädliche CO2-Emissio-
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2.1.2. Erneuerbare Energien 
in Industrie und Gewerbe 

Die Genossenschaft Eisenbahnbauverein Harburg eG verwaltet 3.220 Woh-

nungen in Hamburg, hauptsächlich in der Harburger City. 

Die Wohnungsbaugenossenschaft ersetzt bis 2014 in 470 Wohnungen die 

Nachtstromspeicherheizungen und elektrischen Durchlauferhitzer durch 

Heizkörper sowie Wohnungs-Frischwasserstationen für die bedarfsgerechte 

Warmwasserbereitung und spart so rund 1.100 t/a CO2.

Wärme durch Eisspeicher

UMWELTLEISTUNGEN:

>  Solar-Kollektorfelder (Aperturfl äche ca. 300 m2) 

 zur Warmwasserbereitung und Heizungs-

 unterstützung 

> Gas-Brennwertkessel unterstützen in der 

 Übergangszeit und im Winter

>  Gasabsorptions-Wärmepumpe (ca. 500 kW) 

 im Winter zugeschaltet 

> unterirdischer „Eisspeicher“ (1.500 m3 Wasser) 

 als Wärmequelle der Wärmepumpe; 

 durch den Wärmeentzug bildet sich im Laufe 

 des Winters Eis

Ein Eisspeicher macht durch den Phasenübergang von fl üssig zu fest 
erheblich mehr Energie nutzbar als ein reiner Warmwasserspeicher.

Die Erzeugung und Nutzung 
von Erneuerbaren Energien 
tragen wesentlich zur Ener-
giewende bei.

„Unternehmen für Ressour-
censchutz“ initiiert freiwillige 
Investitionen in Energie- und 
Ressourceneffizienz.



stand als auch im Neubau. Dieser kann 

gegenwärtig weder quantitativ noch 

qualitativ ausreichend bedient werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ener-

gieeffi zienzstandards im Gewerbebau 

aufgrund der sehr unterschiedlichen 

Nutzungen sehr viel differenzierter und 

komplexer sind als im Wohnungsbau 

und eines entsprechenden Fachwissens 

bedürfen. Die Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt will daher dazu 

beitragen, dass ein hinreichender Bera-

terpool von Energieberatern mit Wei-

terbildungsqualifi kation im Bereich der 

Nichtwohngebäude aufgebaut wird. 

Beratung im EnergieBauZentrum 
Seit 2008 wurde das EnergieBauZent-

rum im Auftrag der Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt und der Ham-

burgischen Wohnungsbaukreditanstalt 

durch die Handwerkskammer aufge-

baut und betrieben. Die Erstberatung 

des EBZ zielt auf den gesamten Bereich 

der energetischen Gebäudeoptimierung. 

Insbesondere die Fachveranstaltungen 

richten sich nicht nur an private oder 

gewerbliche Bauherren, sondern auch 

an Architekten, Fachplaner und Hand-

werker. Die Aktivitäten der Informa-

tions- und Beratungsstelle motivieren 

zu verstärkten Investitionen in Energie-

effi zienz. Aktuelle Informationen zum 

Beratungsangebot sind im Internet unter 

www.energiebauzentrum.de zu fi nden.

Green Building
Durch den weitergehenden Ansatz, den 

Energie- und Ressourcenverbrauch über 

den gesamten Lebenszyklus von Her-

stellung über Verwendung bis zur Ent-

sorgung zu beachten, werden natürliche 

Ressourcen geschont, Emissionen in die 

Umwelt reduziert und – auf lange Sicht 

– auch Kosten gespart. Die Nachhaltig-

keit von Baumaterialien hat wegen der 

Massenproduktion sowie der langen 

Nutzungsdauer dieser Materialien eine 

besonders hohe Bedeutung. Die Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt wird 

gewerblichen Wirtschaft. Die Träger 

der UmweltPartnerschaft auf Seiten der 

Wirtschaft unterstützen die Umsetzung 

der Programme. Sie tragen insbesondere 

durch eigenständige Kommunikations-

beiträge und Akquisition zur Verbrei-

tung der Programme bei.

Strom aus Erneuerbaren Energien
Hamburgs Industrie und Gewerbe kann 

einen Beitrag zur Gewinnung von Strom 

aus Erneuerbaren Energien leisten. Ein 

Fokus liegt dabei auf der Nutzung von 

Windenergie und auf dem Ausbau von 

Photovoltaik. Mit deren Ausbau wird 

ein Beitrag zur Umsetzung der Energie-

wende in Hamburg geleistet. Grundsätz-

lich werden solche Anlagen nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert.

Große Windenergieanlagen können in 

Industriegebieten grundsätzlich nur auf 

dafür planungsrechtlich ausgewiesenen 

Flächen errichtet werden. Auf land-

wirtschaftlich genutzten Flächen im 

Außenbereich Hamburgs ist die Errich-

tung solcher Anlagen nur in den dort 

ausgewiesenen Eignungsgebieten mög-

lich. Hier plant Hamburg, durch eine 

Änderung des Flächennutzungsplans 

neue Eignungsgebiete auszuweisen bzw. 

bestehende Gebiete zu erweitern, um 

den weiteren Ausbau der Windenergie 

in Hamburg zu ermöglichen. Daneben 

strebt die Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt in Kooperation mit der 

Hamburg Port Authority HPA den Aus-

bau der Windenergienutzung im Bereich 

des Hafens an. Die Träger der Umwelt-

Partnerschaft auf Seiten der Wirtschaft 

begleiten diese Bestrebungen konstruk-

tiv, auch durch eigenständige Kommu-

nikationsbeiträge gegenüber den Unter-

nehmen der gewerblichen Wirtschaft.

Hamburg hat ein großes Potenzial an 

gewerblichen Hallendächern für die so-

lare Stromerzeugung. Die Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt sowie die 

Träger der UmweltPartnerschaft auf Sei-

ten der Wirtschaft kommunizieren diese 

Anwendungspotenziale durch eigenstän-

dige Kommunikationsbeiträge gegen-

über den Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft.

Maßnahmen zur Förderung und Unter-

stützung der Steuerung des Stromver-

brauchs bei einem zunehmenden Anteil 

Erneuerbarer Energien an der Strompro-

duktion werden im Abschnitt 2.1.1. die-

ses Arbeitsprogramms dargestellt.

Gewerbliche Gebäude verbrauchen wie 

Wohngebäude durch Heizen, Lüften, 

Kühlen und Beleuchtung viel Energie, 

denn knapp die Hälfte der beheizten 

Fläche Hamburgs befi ndet sich in Nicht-

wohngebäuden. Sie verursachen einen 

großen Anteil der Kohlendioxidemis-

sionen in Hamburg. Die energetische 

Optimierung der Gebäudehülle ist ein 

entscheidender Faktor, um den Heizwär-

mebedarf und damit die Kohlendioxid-

emissionen langfristig zu reduzieren.

Energetische Modernisierung 
der Gebäudehülle von Nicht-
wohngebäuden
Der bauliche Wärmeschutz in gewerb-

lich genutzten Gebäuden entspricht auf-

grund ihres Alters oft nicht den aktuellen

Standards und Möglichkeiten. Dies be-

trifft Bürogebäude ebenso wie Hotels 

und Gaststätten, Ladengeschäfte, Lager, 

Werkstattgebäude und andere. Die Ver-

besserung der Wärmedämmung an den 

Gebäudehüllen ist dabei ein wichtiger 

Hebel. Die Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt hat ein neues Förderpro-

gramm geschaffen, das energieeffi ziente 

Modernisierungen der Gebäudehülle mit

einem Zuschuss unterstützen kann, so-

fern diese über die gesetzlichen Anforde-

rungen hinausgehen. 

Gebäudeenergieberatung im 
Gewerbe
Investoren, Architekten, Ingenieure und 

Mitarbeiter der Verwaltung haben einen 

großen Beratungsbedarf zur Energieeffi -

zienz bei Bauvorhaben, sowohl im Be-
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2.1.3. Energieeffizienz bei 
Gewerbegebäuden  

Knapp die Hälfte der beheiz-
ten Fläche Hamburgs befindet 
sich in Nichtwohngebäuden.

alstria office REIT-AG ist ein Immobilien-Investment-Unternehmen mit 

Büroimmobilien in ganz Deutschland. 

Alstria hat den Mundsburg Office Tower 2010 bis 2012 umfassend saniert. 

Ziele waren eine verbesserte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des 

knapp 100 Meter hohen Büroturms. Es entstand eine thermisch optimier-

te Gebäudehülle nach neuesten Standards (DGNB-Zertifikat in Silber). 

Die CO2-Emissionen reduzierten sich um rund 80% bzw. 870 t/a.

Hoch hinaus mit nachhaltiger 
Sanierung 

UMWELTLEISTUNGEN:

Fassade

>  kompletter Austausch der Metall-

profi lfassade mit Dreifachverglasung, 

außen liegendem Sonnenschutz 

und davor liegender Prallscheibe als 

Schutz vor starkem Wind

>  Wärmedämmung der nicht verglasten 

Bereiche 

Heizungs- und Lüftungstechnik

>  Beheizung und Kühlung über Heiz- /

Kühldecken

> Reduzierung der erforderlichen Luft-

menge um rund 30.000 m3/h auf 

48.000 m3/h

> Nutzung von Wärmerückgewinnung

Beleuchtung

> Erneuerung der Beleuchtung, allein 

dadurch Reduzierung der CO2-Emissi-

onen um 26 t/a



500.000 t verpfl ichten. Der Industriever-

band Hamburg und die Handelskammer 

Hamburg unterstützen die Selbstver-

pfl ichtung der Industrie.

Die Unternehmen kündigten an, ihre 

Bemühungen zur Senkung der Energie-

verbräuche durch Optimierung von An-

lagentechnik und Produktionsabläufen 

fortzusetzen. Freiwillige Selbstverpfl ich-

tungen ermöglichen den Unternehmen, 

selbst zu entscheiden, auf welchem Weg 

Klimaschutzziele am effi zientesten er-

reicht werden können. Die Maßnahmen 

werden im Wesentlichen von den Unter-

nehmen selbst fi nanziert. Damit stellen 

sie sich ihrer Verantwortung für den 

Schutz der natürlichen Lebensgrund-

lagen und zugleich für die Zukunft des 

Wirtschafts- und Beschäftigungsstand-

orts Hamburg.

Der Senat hat im Dezember 2011 den 

Stellenwert der Selbstverpfl ichtung der 

Industrie zum Klimaschutz hervorgeho-

ben und mit einem klaren Mandat zur 

Fortsetzung versehen (Bürgerschafts-

drucksache 20/2676). Sie trägt zu den 

Hamburger CO2-Minderungen maßgeb-

lich bei.

Die Selbstverpfl ichtung 2008 bis 2012 

konnte von den Unternehmen erfüllt 

werden. Daher ist auch als Bestandteil 

des geplanten Masterplans Klimaschutz 

eine Fortsetzung der Selbstverpfl ichtung 

der Industrie für die Jahre 2013 bis 

2018 mit fortgeschriebenen Rahmenbe-

dingungen und folgenden angestrebten 

Eckpunkten beabsichtigt: 

> Erneut Vereinbarung mit direktem 

Maßnahmenbezug und Controlling. 

> Monitoring der Maßnahmen opti-

mieren und transparenter gestalten: 

Angestrebt wird ein externes Moni-

toring, z.B. im Zuge der Umsetzung 

eines Umweltmanagementsystems in 

den teilnehmenden Unternehmen, 

ohne dass dabei jedoch Mehrkosten 

oder ein erheblicher Mehraufwand für

die Unternehmen entstehen. 

> Effi zienzsteigerung eines Unterneh-

mens in Verbindung mit dessen abso-

luten CO2-Emissionen. Dabei sollten 

eine Profi länderung und ein Wachs-

tum des Unternehmens ohne nachtei-

lige Auswirkungen möglich sein. 

> Orientierung der Laufzeit der Fort-

schreibung an die Laufzeit der Um-

weltPartnerschaft, d.h. bis 2018, mit 

der Aussicht auf Verlängerung bis 

2020.

> Einbindung weiterer großer Unter-

nehmen unter Berücksichtigung von 

Kriterien wie CO2-Gesamtemissionen 

und Größe eines Unternehmens. 

> Festlegung eines Mindestreduktions-

ziels an CO2-Emissionen bis 2018 

für Unternehmen der Selbstverpfl ich-

tung: Jedes Unternehmen reduziert 

bis 2018 jährliche Emissionen um ins-

gesamt mindestens 3.000 bis 5.000 t 

gegenüber 2012 durch entsprechende 

Projekte. 

In den Jahren 2008 bis 2012 hat die Be-

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

die Selbstverpfl ichtung der Industrie zu 

betrieblichen CO2-Einsparungen beglei-

tet und koordiniert. 

Nachhaltigkeitskriterien als zukünftigen 

Bestandteil bereits vorhandener För-

derangebote entwickeln und die Mög-

lichkeiten prüfen, insbesondere kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) über 

ganzheitliches Bauen entsprechend dem 

Leitbild der Nachhaltigkeit zielgerichtet 

zu informieren.

Die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt stattet die aufgeführten Vor-

haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

personell und fi nanziell aus und kom-

muniziert diese. Die Träger auf Seiten 

der Wirtschaft fördern die Umsetzung 

der Vorhaben durch Information und 

Kommunikation zu den Unternehmen 

und durch die direkte Ansprache einzel-

ner Unternehmen bzw. Branchen. 

Ziele der Selbstverpflichtung der 
Hamburger Industrie
Hamburg als Industriestandort und 

Hafenstadt setzt sich seit Jahren in be-

sonderer Weise mit den Themen Klima-

schutz und Folgen des Klimawandels 

im Bereich Wirtschaft auseinander und 

bezieht in seine Aktivitäten u.a. auch 

die Grundstoffi ndustrie mit ihren hohen 

Energiebedarfen und CO2-Emissionen 

ein. Hamburger Industrie- und Gewer-

bebetriebe benötigen etwa die Hälfte des 

Energiebedarfs der Stadt Hamburg. 30 

emissionsintensive Anlagen Hamburger 

Unternehmen sind dazu verpfl ichtet, am 

2005 begonnenen europäischen Emissi-

onshandel teilzunehmen. Insbesondere 

die energieintensiven großen Unterneh-

men spielen für den Beitrag Hamburgs 

zur Energiewende und für die Umset-

zung der Klimaschutzziele eine bedeu-

tende Rolle. 

Der Senat arbeitet seit Jahren mit der 

Hamburger Wirtschaft intensiv zusam-

men mit dem Ziel, kurzfristig freiwilli-

ge Ressourceneffi zienz-Maßnahmen in 

den Unternehmen zu initiieren, die über 

die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. 

So unterzeichneten im September 2007 

elf Hamburger Industrieunternehmen 

gegenüber dem Senat eine freiwillige 

Selbstverpfl ichtung (Letter of Intent), in 

der sich die Unternehmen in den Jahren 

2008 bis 2012 zur Umsetzung betrieb-

licher CO2-Minderungen von insgesamt 
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2.1.4. Selbstverpflichtung 
der Hamburger Industrie 
zum Klimaschutz 

Die ArcelorMittal Hamburg GmbH ist einer der größten Hersteller von Quali-

tätswalzdraht in Europa. 

Das Unternehmen hat im Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung der 

Hamburger Industrie zur Minderung der CO2-Emissionen durch die Umsetzung 

vieler Einzelprojekte eine Reduzierung von 67.205 t/a CO2-Emissionen erreicht.

Selbstverpflichtung der Industrie
zum Klimaschutz

UMWELTLEISTUNGEN:

> Maßnahmen am Ofentransformator (2009): 20.400 t/a

>  Optimierung Arbeitspunkt Ofentransformator (2012): 5.250 t/a

> Optimierung Prozessgasgebläse (2010): 2.100 t/a

> Umstellung von Nass- auf Trockenentstaubung (2009): 1.400 t/a

> diverse Projekte zur Wärmerückgewinnung: 5.155 t/a, z.B.

 - Nutzung von Kompressorabwärme für Gebäudeheizung und 

    Duschwassererwärmung (2011)

 - Verbesserung der Vorwärmung von Verbrennungsluft an einem 

    Wiedererwärmungsofen (2011)

Die Stahlerzeugung benötigt große Mengen an Energie auf hohem Temperaturniveau. 
Durch eine detaillierte Analyse der auftretenden Abwärmeströme und des Wärmebedarfs 
für den Hamburger Standort konnte ArcelorMittal die Abwärmenutzung weiter steigern. 

Insbesondere die energie-
intensiven großen Unterneh-
men spielen für den Beitrag 
Hamburgs zur Energiewende 
und für die Umsetzung der 
Klimaschutzziele eine bedeu-
tende Rolle.



Wirtschaftssektoren und Unternehmen 

anfallen können.

Der UmweltPartnerschaft kommt hier-

bei die Aufgabe zu, zu informieren und 

die notwendigen Überlegungen und An-

passungsmaßnahmen zu initiieren. Dies 

wurde bereits in der vorangegangenen 

Arbeitsprogrammperiode begonnen, z.B. 

durch die Handelskammer. Schritte und 

Maßnahmen hierzu sind:

1. Allgemeine Informationsveranstaltun-

 gen zum Thema in Kammern und Ver-

 bänden mit Vertretern aus Wissen-

 schaft, Politik, Verwaltung, Verbänden 

 und Unternehmen. Als Experten kön-

 nen hierbei das Norddeutsche Klima-

 büro, Clisap (Hamburger Forschungs-

 verbund zum Klimawandel), das CSC 

 (Climate Service Center) und KLIM-

 ZUG-Nord (Forschungsverbund zur

 Klimaanpassung) einbezogen werden.

2. Gesonderte Veranstaltungen mit dem 

 Forschungsprojekt KLIMZUG-Nord, 

 das sich ausschließlich dem Thema 

 Klimaanpassung widmet und auch 

 betriebliche Pilotprojekte beinhaltet. 

3. Information über Förderprogramme

 auf den verschiedenen Ebenen (der-

 zeit Programm des BMU vom Okto-

 ber 2011), die Unternehmen in ihren 

 Aktivitäten unterstützen können. Die

 UmweltPartnerschaft wird Vorreiter, 

 die zum Beispiel als erste Unterneh-

 men Anpassungskonzepte entwickelt 

 oder Maßnahmen umgesetzt haben,

 herausstellen und diese Pilotprojekte 

 als besondere Umweltleistungen aner-

 kennen.

4. Internet-Informationen zur Klima-

 anpassung für die Unternehmen in 

 Hamburg. 

Die Träger der UmweltPartnerschaft auf 

Seiten der Wirtschaft und die BSU kom-

men überein, im Sinne der skizzierten 

Ansätze gemeinsam zu handeln.

Die Gewinnung, der Verbrauch und die 

Nutzung von Rohstoffen bzw. Ressour-

cen, die damit verbundenen Emissionen 

und auch die Entsorgung von Abfällen 

belasten die Umwelt. Knapper werden-

de Rohstoffe bzw. Ressourcen, dadurch 

steigende und fl uktuierende Rohstoff-

preise können zu starken ökonomischen 

und sozialen Verwerfungen führen – ver-

bunden mit einem wachsenden Risiko 

von Rohstoffkonfl ikten. Der Pro-Kopf-

Verbrauch an natürlichen Ressourcen 

in den Industrienationen ist dabei rund 

viermal höher als in weniger entwickel-

ten Ländern. 

Rohstoffpolitik und Rohstoffwirtschaft 

tragen eine besondere Verantwortung: 

Natürliche Lebensgrundlagen müssen 

in Verantwortung für künftige Genera-

Stellenwert der Selbstverpfl ich-
tung der Industrie zu betrieblichen 
CO2-Einsparungen
Etwa 50 Prozent der Hamburger CO2-Ge-

samtemissionen werden durch Industrie 

sowie Gewerbe, Handel und Dienstleis-

tung hervorgerufen (Verursacherbilanz 

2009, Statistikamt Nord). Dem Sektor 

Wirtschaft und Anlagentechnik fällt da-

mit eine Schlüsselrolle zu, wenn es da-

rum geht, konkret und zeitnah messbare 

Maßnahmen zu einer CO2-Minderung 

in beträchtlicher Größenordnung zu

realisieren. Bereits mit der ersten Selbst-

verpfl ichtung mit einer CO2-Reduktion 

von jährlich 500.000 t hat die Ham-

burger Industrie den Klimaschutz-Bei-

trag Hamburgs mit einer beachtlichen 

Emissions-Reduzierung unterstützt. Die 

angestrebte Fortführung der Selbstver-

pfl ichtung der Industrie für die Jahre 

2013 bis 2018 leistet wiederum einen 

wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 

Energiewende in Hamburg und zur Um-

setzung des in Arbeit befi ndlichen Mas-

terplans Klimaschutz. Es wird erwartet, 

dass durch die Selbstverpfl ichtung der 

Industrie in den Jahren 2013 bis 2018 

ergänzend zu den bis 2012 erreichten 

Reduktionen weitere rund 200.000 t/a 

CO2 vermieden werden.

Die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt sichert die personelle Begleitung 

der Selbstverpfl ichtung der Industrie zu 

betrieblichen CO2-Einsparungen zu, un-

terstützt deren Umsetzung und trägt zur 

weiteren Entwicklung der Vereinbarung 

bei. Gleichermaßen unterstützen der In-

dustrieverband Hamburg und die Han-

delskammer die Selbstverpfl ichtung der 

Industrie weiterhin.

 

Neben dem Klimaschutz stellt der be-

reits eingetretene und vorhersehbare Kli-

mawandel eine wachsende Herausforde-

rung dar. Der Klimawandel betrifft auch 

Hamburg und die Unternehmen in der 

Stadt. Zwar wissen wir nicht, wie sich 

der weltweite CO2-Ausstoß in Zukunft 

entwickeln wird; jedoch ist heute schon 

die Ursache für eine Erderwärmung 

gesetzt, die für Mitteleuropa ca. 3 °C 

höhere Temperaturen im langjährigen 

Jahresdurchschnitt bis 2100 gegenüber 

1990 erwarten lässt.

 

Die Anpassung an diesen Klimawandel 

wird daher zu einer weiteren Aufgabe 

auch auf regionaler Ebene. Der Senat 

der Freien und Hansestadt Hamburg 

hat bereits reagiert und beschlossen, eine 

Hamburger Anpassungsstrategie zu ent-

wickeln. Er betrachtet dabei in erster 

Linie die Handlungsfelder staatlicher 

Daseinsvorsorge, für die Behörden und 

öffentliche Unternehmen zuständig sind: 

z.B. die Stadtplanung, den staatlichen 

Hochwasserschutz und den Natur-

schutz. 

Im privaten Bereich und im Bereich der 

Wirtschaft hat der Staat derzeit keine 

unmittelbaren Verpfl ichtungen und Be-

fugnisse. Auch hier sind Auswirkungen 

des Klimawandels zu erwarten, die Vor-

sorge erfordern. Dies betrifft z.B. den 

privaten Hochwasserschutz im Hafen-

gebiet, aber auch den Schutz gegenüber 

Wetterextremen wie Starkregenereignis-

sen und den sommerlichen Hitzeschutz 

in Gebäuden. Hiermit sind wirtschaftli-

che Chancen wie auch Risiken verbun-

den, die allerdings in unterschiedlichen 
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2.1.5. Anpassung an den 
Klimawandel  

2.2. Rohstoffeffizienz 
und Kreislaufwirtschaft 
als Innovationstreiber

Die zu erwartende Erderwär-
mung macht Anpassungs-
strategien erforderlich.



wirtschaft durch Wieder- und Weiter-

nutzung und Recycling besteht teilweise 

erheblicher Bedarf.

Ausbau der stofflichen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe
Die stoffl iche Nutzung von nachwach-

senden Rohstoffen ist häufi g mit einer 

hohen Wertschöpfung verbunden, die 

sich positiv auf die Wirtschaft auswirken 

kann. Hierbei sind die Kriterien einer 

nachhaltigen Forstwirtschaft und der 

guten fachlichen Praxis in der Landwirt-

schaft zwingend zu berücksichtigen, um 

keine zusätzlichen Umweltwirkungen 

hervorzurufen. Besondere Potenziale zur 

Förderung des Einsatzes nachwachsen-

der Rohstoffe werden im Bereich Bauen 

und Wohnen gesehen und in der Mög-

lichkeit, einen Beitrag zur Umstellung 

der industriellen erdölbasierten Roh-

stoffversorgung leisten zu können. 

Aufgabe der UmweltPartnerschaft Ham-

burg wird die Bildung eines Netzwerkes 

sein, um Informationen über Förderpro-

gramme, z.B. des Bundes im Rahmen des 

Deutschen Ressourceneffi zienzprogram-

mes (ProgRess), zur Verfügung zu stellen, 

spezielle Beratungsleistungen zu entwi-

ckeln und auch für spezifi sche Branchen 

mit hohem Potenzial an Materialeinspa-

rung gezielte Maßnahmen zu fördern. 

Dazu gehört auch die Unterstützung um-

weltfreundlicher Produktentwicklung.

Durch Beratung können Ressourcenkos-

ten in Betrieben signifi kant eingespart 

werden. Investitionen, die zu neuen, res-

sourceneffi zienteren Prozessen in Unter-

nehmen führen, amortisieren sich häufi g 

innerhalb kurzer Zeit. Ein umfassender 

Beratungsansatz beinhaltet die Prüfung 

technischer Fragen sowie betrieblicher 

Abläufe mit dem Ziel der Reduzierung 

des Verbrauchs von Rohmaterialien, 

Energie und Wasser. Die konstrukti-

ve Einbindung von Mitarbeitern spielt 

dabei eine wichtige Rolle. Im Ergebnis 

werden in aller Regel Effi zienzpoten-

ziale identifi ziert, die den beteiligten 

Betrieben unmittelbare wirtschaftliche 

Vorteile bringen und langfristig zu einer 

Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

führen. Die Erhöhung der Ressourcenef-

fi zienz in Betrieben ist daher wirtschaft-

lich und ökologisch sinnvoll.

Um Unternehmen zu überzeugen, bedarf 

es regionaler Multiplikatorenarbeit. Die-

se kann über das bestehende kostenlose 

Vor-Ort-Beratungsangebot im Rahmen 

der UmweltPartnerschaft – HK-Energie-

Lotsen und ZEWUmobilplus – geleistet 

werden. Diese Beratung bietet auch die 

Möglichkeit, Informationen über beste-

hende Fördermöglichkeiten für die Um-

setzung von Maßnahmen an Unterneh-

men heranzutragen. Die Beraterinnen 

und Berater werden für diese Thematik 

entsprechend geschult.

Darüber hinaus unterstützt die Bundes-

regierung Bemühungen, Beratungsleis-

tungen fl ächendeckend anzubieten und 

insbesondere kleine und mittlere Unter-

nehmen für eine freiwillige Teilnahme 

zu gewinnen. Beispielsweise fördert das 

BMWi Beratungen von Unternehmen zur 

Steigerung der Rohstoff- und Materialef-

fi zienz im Rahmen der Richtlinie „BMWi 

Innovationsgutscheine (go-Inno)“. Das 

BMU unterstützt mehrtägige Schulungen 

tionen erhalten bleiben und geschützt 

werden. Dies erfordert, dass der Leit-

gedanke der Nachhaltigen Entwicklung 

bei der Gewinnung und Nutzung von 

Bodenschätzen, bei der Gestaltung, Pro-

duktion und Nutzung von Gütern und 

bei der Verwertung von Wertstoffen in 

Abfallströmen möglichst umfassend im-

plementiert wird. Eine moderne Wirt-

schaft verschwendet keine Rohstoffe 

und hinterlässt nur wenig Abfälle. Roh-

stoffeffi zienz und Kreislaufwirtschaft 

sind Innovationstreiber und können so-

mit einen wichtigen Beitrag zur Innova-

tionspolitik des Senats leisten.

Für eine mögliche Wiederverwendung 

und die stoffl iche Verwertung von Ab-

fällen sind die getrennte Erfassung der 

Abfallfraktionen und die möglichst ein-

fache Trennung der einzelnen Materiali-

en sowie die möglichst geringe stoffl iche 

Belastung von hoher Bedeutung. Na-

türliche Ressourcen und Rohstoffe sind 

wesentliche Produktionsfaktoren, die 

sich nur in Grenzen substituieren lassen. 

Ein Großteil der natürlichen Ressourcen 

ist nur in begrenztem Umfang vorhan-

den und nicht erneuerbar. Einige wich-

tige Rohstoffe, wie z.B. Erdöl, Kobalt, 

Niob und Indium, sind zunehmend nicht 

mehr aus leicht zugänglichen Quellen zu 

beschaffen. Ergänzend gefährden Preis-

schwankungen, Preiserhöhungen und 

Versorgungsprobleme die wirtschaftli-

che Entwicklung in den Liefer- wie in 

den Abnehmerländern. 

Die vielfältigen und miteinander ver-

knüpften ökologischen, ökonomischen, 

gesundheitlichen und sozialen Aspekte 

der Ressourcennutzung erfordern ein 

breit angelegtes Programm zum sparsa-

men und effi zienten Umgang mit natür-

lichen Ressourcen und Rohstoffen.

Eine Aufgabe der UmweltPartnerschaft 

ist es, Hamburger Unternehmen für die 

Ziele einer effi zienten Material- und 

Rohstoffwirtschaft zu gewinnen. So sol-

len neben einer Steigerung der Wieder-

verwendung und des Recyclings von Ab-

fällen bzw. nicht mehr gebrauchsfähigen 

Produkten auch Maßnahmen zur Opti-

mierung einer materialeffi zienten Pro-

duktion vorangetrieben werden. Hierfür

sind Handlungsstrategien auf verschie-

denen Ebenen notwendig.

Nachhaltige Rohstoffversorgung 
sichern
Die Effi zienz bei der Rohstoffgewinnung, 

der Rohstoffverarbeitung sowie eine 

Stärkung des Recyclings sollte Schwer-

punkt einer zukünftigen Rohstoffstra-

tegie sein, um eine ökonomische, öko-

logische und soziale Tragfähigkeit und 

Stabilität der Rohstoffversorgung für die 

fast vollkommen von Importen abhängi-

ge Rohstoffversorgung z.B. bei Metallen 

und vielen wichtigen Industriemineralien 

für die produzierenden Unternehmen zu 

schaffen. Hierzu ist es von hoher Be-

deutung, auf allen Ebenen Forschung 

und Entwicklung voranzubringen und 

notwendige Innovationsanreize zu set-

zen. Insbesondere in den Bereichen der 

nachhaltigen Gewinnungsverfahren, der 

Substitution kritischer und umweltrele-

vanter Rohstoffe, der Rohstoff- und 

Materialeffi zienz sowie der Kreislauf-
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Eine moderne Wirtschaft 
verschwendet keine Roh-
stoffe und hinterlässt nur 
wenig Abfälle.

Rohstoffeffizienz und Kreis-
laufwirtschaft können einen 
wichtigen Beitrag zur Inno-
vationspolitik des Senats 
leisten.

2.2.1. Ausbau der betrieb-
lichen Effizienzberatung 

Erhöhung der Ressourceneffi-
zienz in den Betrieben bringt 
wirtschaftlichen und ökologi-
schen Nutzen.



 mationsveranstaltungen und die För-

 derung von Wissenstransfer und Er-

 fahrungsaustausch.

Es werden nur Maßnahmen gefördert, 

die zu einer zusätzlichen Umweltentlas-

tung führen, die über bestehende gesetz-

liche Anforderungen hinausgeht.

Bereits bei der Entwicklung von Pro-

dukten sollte im Rahmen einer Inte-

grierten Produktpolitik der gesamte 

Lebenszyklus betrachtet werden. Inte-

grierte Produktpolitik (IPP) verfolgt das 

Ziel, Umweltbelastungen durch Pro-

dukte und Dienstleistungen bereits in 

ihrer Entwicklungsphase zu reduzieren. 

Rohstoffverbrauch und Energiebedarf 

hängen davon ab, wie ein Produkt ent-

wickelt, hergestellt, genutzt und entsorgt 

wird. Langlebige und reparaturfreundli-

che Produkte, die in ihrer Nutzungs-

phase wenig Energie verbrauchen und 

danach problemlos verwertbar sind, 

begrenzen den Verbrauch an Rohstoffen 

und Energie nachhaltig. Deshalb müssen 

sparsamer Ressourceneinsatz und Ener-

gieverbrauch für den gesamten Lebens-

zyklus eines Produktes bereits im Design-

prozess stärker zur Geltung kommen.

Neben den bisher projektbezogenen An-

sätzen (Projekt Medizintechnik, Wett-

bewerb „Umweltgerechte Produktge-

staltung“) in der Vergangenheit ist mit 

dem Vorhaben „Umweltfreundliche Pro-

duktentwicklung“ auch ein programma-

tisches Angebot gemacht worden, das bis 

Ende 2013 läuft. Ziel des Vorhabens ist 

es, unter Einbeziehung von Wissenschaft 

und Förderinstitutionen in Hamburg ein 

Netzwerk auch über 2013 hinaus zu eta-

blieren, das sich mit umweltfreundlicher 

Produktentwicklung befasst. Verschie-

dene Veranstaltungen sollen das Netz-

werk thematisch anleiten.

Mit der Absicht, den Markt für umwelt-

freundliche Produkte zu fördern, baut die 

Behörde einen Pool qualifi zierter Fach-

beraterinnen und Fachberater auf. Die 

Aufnahme in den Beraterpool ist Indus-

triedesignern, Entwicklungsingenieuren 

sowie Personen mit gleichwertigen Ab-

schlüssen oder Berufszulassungen vorbe-

halten, die an Informationsworkshops 

teilgenommen haben. Die einzelnen Be-

raterinnen und Berater des Beraterpools 

sollen als Multiplikatoren in ihre Kun-

denkreise hineinwirken. 

Erfolgversprechende Projekte zur Ent-

wicklung neuer Technologien, Produkte 

und Nutzungssysteme werden unter den 

Aspekten Energieeffi zienz, Materialeffi zi-

enz und Verminderung umweltbelasten-

der Emissionen durch ein Förderprogramm 

bei der Innovationsstiftung unterstützt.

zur Qualifi zierung von Beratern auf dem 

Gebiet der betrieblichen Ressourceneffi zi-

enz. Diese Maßnahmen werden regelmä-

ßig überprüft und ggf. weiterentwickelt. 

Der Einsatz effi zienter Technik in der 

Produktion oder eine produktions- und 

vertriebsoptimierte Lagerhaltung sowie 

Betriebsführung kann einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten, die Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmen zu verbessern, 

Ressourcen zu schonen und Umweltbe-

lastungen zu minimieren.

Deshalb sollen u.a. die Programme der 

Bundesministerien zur Förderung der 

Materialeffi zienz zielgerichtet fortent-

wickelt werden, und auch die Umwelt-

Partnerschaft Hamburg wird ihren Bei-

trag leisten. Im Rahmen des Programms 

„Unternehmen für Ressourcenschutz“ 

der Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt sind neben dem Programm für 

eine CO2-reduzierte Energiewirtschaft 

auch der effi ziente Einsatz von Mate-

rial, Rohstoffen und Wasser in Ham-

burger Unternehmen von Bedeutung. 

Maßnahmen, die zu einer signifi kanten 

Material- bzw. Rohstoffeinsparung füh-

ren oder den Verbrauch an Schadstof-

fen wesentlich minimieren, können ge-

fördert werden. Das kundenorientierte 

Förderprogramm kombiniert fi nanzielle 

Anreize mit Beratungen vor Ort und ei-

nem umfangreichen Informations- und 

Kommunikationsnetz. Es initiiert damit 

freiwillige Investitionen von Betrieben 

in rohstoffschonende Maßnahmen. Die 

fi nanzielle Förderung des Einsatzes 

marktgängiger, effi zienter Techniken 

und Anlagen führt zu einer rohstoffspa-

renden Produktion oder Betriebsfüh-

rung. Das Förderprogramm richtet sich 

an alle materialintensiven Hamburger 

Produktions- und Dienstleistungsunter-

nehmen sowie Handwerksbetriebe. Das 

Angebot umfasst:

> die fi nanzielle Förderung von Investi-

 tionen zur Material- bzw. Rohstoff-

 schonung, 

> die gezielte kostenlose Beratung zu 

 rohstoffschonenden Maßnahmen und

 Techniken und

> ein breites Serviceangebot wie Infor-
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2.2.2. Ressourceneffizienz in 
der Produktion steigern 

Die Kirchberg GmbH ist ein mittelständisches, metallverarbeitendes Unterneh-

men, das u.a. diverse Stahl- und Edelstahlteile zur Verwendung im Maschinen- 

und Anlagenbau anfertigt. 

Zur Produktpalette von Kirchberg gehören Blechverkleidungen, Behälter und 

geformte Sonderlochbleche. Rohlinge werden zunächst aus einer Blechplatine 

geschnitten und anschließend in Abkantpressen in einem bestimmten Winkel 

„geknickt“. Unterstützt durch das Programm „Unternehmen für Ressourcen-

schutz“ senkt die Firma ihren Materialverbrauch mit zwei neuen Abkantpres-

sen um ca. 5%. Das entspricht 12 t/a Rohstoff im Wert von rund 23.000 Euro.

Maßarbeit spart Material

UMWELTLEISTUNGEN:

> weniger Ausschussproduktion durch modernes Winkelmesssystem,   

 das Herstellung von exakten Winkeln ermöglicht

>  bessere Ausnutzung der Blechplatine beim Zuschnitt 

2.2.3. Ressourceneffizienz 
in die Produktentwicklung 
integrieren

Sparsamer Ressourceneinsatz  
und Energiebedarf für den 
Lebenszyklus eines Produkts 
müssen bereits im Design-
prozess bedacht werden.

„Unternehmen für Ressourcen-
schutz“ fördert Investitionen in 
Maßnahmen zur Material- und 
Rohstoffeinsparung.



tung von Abfällen sollen deshalb in fol-

genden Bereichen weiter verfolgt werden: 

Selbstverpflichtung zur Annahme 
von  Elektrokleingeräten und 
Energiesparlampen im Einzel-
handel mit einer Verkaufsfläche 
von unter 400 Quadratmetern
Energiesparlampen und Elektroklein-

geräte sind die „Sorgenkinder“ des 

Elektroaltgeräte-Recyclings. Die Rück-

gabequote aus den privaten Haushalten 

an die Recyclinghöfe oder Problemstoff-

sammlungen ist niedrig, kleine Geräte 

und Energiesparlampen landen häufi g im 

Restmüll. Um hier Verbesserungen zu 

erreichen, hat zum Beispiel Hamburg 

im Umwelthauptstadtjahr 2011 ein ver-

brauchernahes Rücknahmesytem ge-

startet. Der Einzelhandel kann seitdem 

durch ein Unternehmen rote Sammelbo-

xen für Energiesparlampen und kleine 

Elektrogeräte aufstellen und kostenfrei  

entsorgen lassen.

Die Neufassung der europäischen Elek-

tro-Altgeräte Richtlinie (WEEE-Richt-

linie), die bis Februar 2014 in deutsches 

Recht umgesetzt werden muss, sieht die 

Rücknahmepfl icht nur für Einzelhan-

delsgeschäfte mit einer Verkaufsfl äche 

ab 400 Quadratmetern und für Klein-

geräte bis 25 cm Durchmesser vor. Das 

Projekt soll auch kleinere Geschäfte 

im Elektrobereich motivieren, Elektro-

kleingeräte und Energiesparlampen zu-

rückzunehmen, damit diese sachgerecht 

entsorgt bzw. einer Wiederverwertung 

zugeführt werden können.

Kreislaufwirtschaft im Bauwesen
Bauwerke stellen den mengenmäßig 

größten Bestand an sekundären Res-

sourcenlagerstätten dar. Im Gegensatz 

zu anderen Produkten ist die materiel-

le Zusammensetzung von Bauwerken 

kaum bekannt. Zudem nimmt die Kom-

plexität der eingesetzten Baustoffe stän-

dig zu, insbesondere wenn hohe Energie-

standards erreicht werden sollen.

Um das Recycling von Bau- und Ab-

bruchabfällen weiter voranzutreiben, 

sollte ein Projekt zur „Einführung ei-

nes Gebäudepasses“ unter Beteiligung 

u.a. der Bauwirtschaft, von Architekten 

und der Entsorgungswirtschaft gestartet 

werden. Ziel ist die Entwicklung eines 

Gebäudepasses, in den die eingesetzten 

Materialien und ihre exakte Lokalisie-

rung eingetragen werden. Nur so kann 

ein effi zientes Recycling bei Abbruch des 

Gebäudes sichergestellt werden. Darü-

ber hinaus kann der Gebäudepass, ähn-

lich wie der Energiepass, im Verkaufsfall 

für die Gebäudespezifi kation Bedeutung 

erlangen. 

Recyclingbörsen 
> IHK-Recyclingbörse 

 Seit über 30 Jahren bieten die IHK-Or-

 ganisationen eine Recyclingbörse für 

Eine Beschaffungspolitik, die sich am 

Angebot umweltfreundlicher Produkte 

und Dienstleistungen orientiert, kann 

einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-

schutz leisten und gleichzeitig ökologisch 

orientierte Innovationen fördern. Darü-

ber hinaus trägt eine verstärkte Nachfra-

ge nach umweltfreundlichen Produkten 

und Dienstleistungen dazu bei, deren 

Attraktivität auch für die Anbieter zu 

erhöhen. Die Träger der UmweltPartner-

schaft unterstützen im Zusammenhang 

mit der Integrierten Produktpolitik Ak-

tivitäten von Unternehmen für eine um-

weltfreundliche Beschaffung von Pro-

dukten und Dienstleistungen.

Die Hamburger Wirtschaft hat das Ziel, 

möglichst geschlossene Stoffkreisläu-

fe zu realisieren, Anfang 2011 in ihrer 

Erklärung zur Nachhaltigkeitsstrategie 

für Hamburg aufgegriffen. Die Träger 

der UmweltPartnerschaft Hamburg ha-

ben ihren Beitrag für eine nachhaltige 

Wirtschaft mit dem Ziel der Steigerung 

der Ressourcenproduktivität vorgelegt. 

Mithilfe guter Beispiele Hamburger Un-

ternehmen sollen andere Unternehmen 

zur Nachahmung und Umsetzung einer 

„echten“ Kreislaufwirtschaft – mög-

lichst „von der Wiege zur Wiege“ – an-

gehalten werden.

Die Ziele der Kreislaufwirtschaft zur Ab-

fallvermeidung, Trennung der einzelnen 

Abfallfraktionen und stoffl ichen Verwer-
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Die zur Beiersdorf Gruppe gehörende tesa SE zählt zu den weltweit größ-

ten Herstellern selbstklebender Problemlösungen für Industrie und End-

verbraucher. 

Mit ecoLogo® hat tesa – über anspruchsvolle Vorhaben in der Produktion 

hinaus – eine eigene Marke für besonders umweltfreundliche Produkte 

entwickelt. Für den tesafilm® eco & clear stammen beispielsweise etwa 

60% der eingesetzten Rohstoffe aus Rezyklatquellen und ersetzen 1:1 pri-

märe Rohstoffe auf Erdölbasis. Die Aufbereitung des Recyclingmaterials 

ist zudem energieeffizienter als die Gewinnung von Primärrohstoffen.

Runde Sache: Produkte aus 
Recyclingmaterial

UMWELTLEISTUNGEN:

> Produkte mehrheitlich aus recyceltem Material 

 oder nachwachsenden Rohstoffen 

> alle Produkte dieser Linie lösemittelfrei

> mehrfach verwendbar (Nachfüllpackungen)

>  Verpackungen aus Recyclingmaterial

> ecoLogo® erfüllt Norm ISO 14021 für 

 ökologische Produkte

2.2.4. Ressourceneffiziente 
Kreislaufwirtschaft aus-
bauen

In der Kreislaufwirtschaft 
dreht sich alles um Abfall-
vermeidung, -trennung und 
-verwertung.



Senat und Wirtschaft sind sich über die 

herausragende Bedeutung des Verkehrs-

sektors für die wirtschaftliche Entwick-

lung Hamburgs einig. Die Menschen 

sind mobil, Produkte müssen transpor-

tiert und Dienstleistungen erbracht wer-

den, möglichst termingerecht, preiswert 

und umweltschonend. 

Die Partnerschaft für Luftgüte und 

schadstoffarme Mobilität zwischen Se-

nat und Wirtschaft soll einen Beitrag 

zur Reduzierung der verkehrsbedingten 

Luftschadstoffe, insbesondere Stickstoff-

dioxid und Dieselruß leisten: Für eine 

bessere Luftqualität und die Einhaltung 

der EU-weit geltenden Luftqualitätsstan-

dards zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit in unserer Stadt. Wo möglich 

sollen gleichzeitig die CO2-Emissionen 

vermindert werden.

Betriebliche Mobilitätskonzepte sind da-

für der richtige Weg: Sie beinhalten Ziele 

und Maßnahmen zur wirtschaftlicheren 

und umweltverträglichen Abwicklung 

des unternehmensbezogenen Verkehrs. 

Sie steigern dadurch die innerbetriebli-

che Effi zienz und tragen dazu bei, dass 

Unternehmen ihrer gesellschaftlichen 

Verantwortung für eine umweltgerechte 

und effi ziente Mobilität besser gerecht 

werden können.

Mit Mobilitätskonzepten können sich 

Unternehmen mehrere Ziele setzen. 

Dazu gehören zum Beispiel die umwelt-

verträgliche Neu- und Ersatzbeschaffung 

von Fahrzeugen mit modernsten Emis-

sionsstandards und die Effi zienzsteige-

rung bei Dienst- bzw. Geschäftsreisen 

und im internen Werksverkehr. Dazu ge-

hört auch die Motivation der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter zur verstärkten 

Nutzung des Umweltverbundes (ÖPNV, 

Fahrrad, Zu-Fuß-Gehen), beispielswei-

se durch Informationen zu Angeboten 

des ÖPNV und zu den geplanten Mo-

bilitätsservicepunkten der Hamburger 

Hochbahn AG, durch Fahrtkostenzu-

schüsse, durch eine bessere Anbindung 

des Arbeitsplatzes an den öffentlichen 

Nahverkehr oder durch Verbesserung 

der Rahmenbedingungen am Unterneh-

mensstandort für die Fahrradnutzung.

Folgende Maßnahmen können unter 

anderem dazu beitragen, diese Ziele zu 

erreichen:

Anreize zur ÖPNV-Nutzung 
erhöhen
Durch gezielte Kommunikationsmaß-

nahmen am Unternehmensstandort wer-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

über die Verkehrs- und Tarifangebote 

informiert. Dazu zählen im Bereich des 

ÖPNV beispielsweise Informationen zu 

Fahrplänen und Verbindungen oder zu 

tarifl ichen Angeboten. Unter anderem 

wird auf die Vorteile von Zeitkarten im 

Abonnement sowie der HVV-Profi Card 

hingewiesen. Soweit möglich, nutzt das 

Unternehmen die HVV-Profi Card. Falls 

eine Nutzung bisher noch nicht vor-

liegt und eine Teilnahme aufgrund der 

    

 Wert- und Abfallstoffe an. Mittlerweile 

 fi ndet der Handel mit verwertbaren 

 Abfällen über die benutzerfreundliche 

 Internet-Plattform www.ihk-recycling-

 boerse.de statt. 

 Interessierte Unternehmen haben die 

 Möglichkeit, nach Eingabe der Fir-

 mendaten ihre Angebote an oder 

 Suche nach verwertbaren Abfällen 

 selbst einzustellen. Dabei können sie 

 entscheiden, ob das Inserat chiffriert 

 oder unter Angabe der Kontaktdaten 

 im Internet erscheint. Die Industrie- 

 und Handelskammern übernehmen 

 die Qualitätssicherung und schalten 

 das Inserat zur Veröffentlichung im 

 Internet frei. Die Kontaktaufnahme 

 zwischen Anbieter und Abnehmer er-

 folgt per E-Mail. Über dieses kosten-

 lose Angebot der IHK-Organisationen 

 werden jährlich über 5.000 Angebote

 veröffentlicht.

> Boden-, Bauschutt- und Bauteil-

 börse „Alois“

 Die Behörde für Stadtentwicklung und 

 Umwelt (BSU) bietet der Hamburger 

 Wirtschaft die kostenlose Nutzung 

 der Boden-, Bauschutt- und Bauteil-

 börse „Alois“ (www.alois-info.de) an, 

 um die Wiederverwendung und das 

 Recycling in diesem Bereich zu

 verbessern. Architekten und Pla-

 nungsingenieure, Bauunternehmen,

  Handwerksbetriebe, Unternehmen des

 Garten- und Landschaftsbaus sowie

 Recycling- und Entsorgungsfi rmen

 können das Portal kostenlos nutzen,

 um Angebote oder Nachfragen für

 Bodenmaterial oder gebrauchte Bau-

 teile (z.B. Fenster und Türen) ein-

 zustellen bzw. zu suchen. Die Bör-

 se ist eine reine Informationsplatt-

 form, die zur Wiederverwendung z.B.

 von gebrauchsfähigen Bauteilen aus

 Abbruchmaßnahmen beitragen und 

 die Koordinierung von Bodenaus-

 hub und -einbau auf verschiedenen 

 Baustellen erleichtern soll.

Erzeuger- und Entsorgungs-
verbände
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz bietet 

Unternehmen die Möglichkeit, die Ent-

sorgung gewerblicher Abfälle eigen-

verantwortlich über Entsorgergemein-

schaften zu organisieren. Dabei soll ein 

hoher ökologischer Standard erreicht 

und insbesondere die stoffl iche Verwer-

tung gefördert werden. Diese Möglich-

keit haben die Handwerkskammer und 

der Einzelhandelsverband in Hamburg 

genutzt und den „Entsorgungsverband 

des Norddeutschen Handwerks e.V. 

(ENH)“ sowie den „Entsorgungsver-

band der Fachverbände des Hambur-

ger Einzelhandels FHE“ gegründet. Bei 

beiden Verbänden werden die gewerbli-

chen Abfälle ihrer Mitglieder zunächst 

sortiert, sodass ein Teil verwertet und in 

den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt 

werden kann.
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2.3. Besser unterwegs: 
Betriebliches Mobilitäts-
management – Partner-
schaft für Luftgüte und 
schadstoffarme Mobilität 

Schadstoffarmer Fuhrpark, 
Anreize zur ÖPNV-Nutzung 
und gute Rahmenbedingungen 
für Fahrradnutzung sind Ele-
mente betrieblicher Mobili-
tätskonzepte.

Verwertbare oder wiederver-
wendbare Abfälle können im 
Internet gehandelt werden.



vem Antrieb, wie zum Beispiel Elektro- 

oder Wasserstoff-Fahrzeuge, eingesetzt 

werden. Die Vor-Ort-Beratungsteams der 

Kammern erproben bereits Elektromo-

bile und können zu einem kostenlosen 

Beratungstermin eingeladen werden.

Eine sachgerechte Nachrüstung der durch 

Bundesmittel geförderten Rußpartikel-

fi lter für Dieselfahrzeuge bietet ebenfalls 

einen Beitrag, die für Hamburg entschei-

denden Luftschadstoffe zu verringern. 

Darüber hinaus besteht bei schwe-

ren Nutzfahrzeugen teilweise die Mög-

lichkeit, den Stickoxid-Ausstoß durch

den Einbau von Entstickungsanlagen 

deutlich zu reduzieren. 

Informationen für die Belegschaft
Die gezielte Information der Belegschaft 

über die Möglichkeiten des öffentlichen 

Nahverkehrs für den Weg zur Arbeit 

sowie für Dienstfahrten motiviert und 

führt nachweislich zur verstärkten Nut-

zung von Bussen und Bahnen. Aktuelle 

Fahrplaninfos über das fi rmeninterne 

Kommunikationsnetzwerk (Intranet, Zu-

gang zum Internet) ermöglichen kosten-

günstige Verbesserungen. Auch Infor-

mationen zu vorhandenen Pendlerporta-

len und möglichen Fahrgemeinschaften 

können auf diesem Wege wirksam kom-

muniziert werden. Weitere Anreize, wie 

zum Beispiel eine Bevorrechtigung bei 

der betriebsinternen Stellplatzvergabe 

für Fahrgemeinschaften, sind denkbare 

Maßnahmen zur Unterstützung eines 

umweltverträglichen Mobilitätsverhal-

tens der Belegschaft, die betriebsintern 

kommuniziert werden können.

Über die verschiedenen genannten Berei-

che der Mobilität hinaus haben Betriebe 

die Möglichkeit, andere Maßnahmen 

zu ergreifen. Zu nennen wären hier bei-

spielhaft die Ziele schadstoffarme Lie-

ferkette und schadstoffarme Logistik.

Luftgütepartner und 
UmweltPartner
Unternehmen, die sich verpfl ichten, einen 

Beitrag zur Verbesserung der Luftquali-

tät in Hamburg zu leisten, werden Luft-

gütepartner und können dies in der Unter-

nehmenskommunikation nutzen. Luft-

gütepartner können UmweltPartner wer-

den, wenn sie qualifi zierte Maßnahmen 

zur Luftreinhaltung umgesetzt haben. 

Umweltmanagementsysteme helfen da-

bei, den betrieblichen Umweltschutz in 

eigener Verantwortung stetig zu ver-

bessern. Sie unterstützen Unternehmen, 

ihre Potenziale der Ressourcenschonung 

zu erschließen, Betriebskosten senkende 

Umweltmaßnahmen umzusetzen und 

damit ihre Umweltauswirkungen zu 

mindern. Da Umweltmanagementsyste-

me wirkungsvolle Instrumente zur Ver-

besserung der Hamburger Umweltbilanz 

im Klima- und Ressourcenschutz sind, 

werden sie in Hamburg durch die Um-

Rahmenbedingungen (mindestens 20 

teilnehmende Beschäftigte) möglich ist, 

prüft das Unternehmen die Teilnahme.

Derzeit wird darüber hinaus geprüft, wie 

auch kleinere Unternehmen die Preisvor-

teile der Großkundenabonnements stär-

ker nutzen können. Das Defi zit des HVV 

soll dadurch nicht erhöht werden.

Fahrradnutzung fördern
Durch die Bereitstellung von Dienstfahr-

rädern, sicheren Fahrradabstellanlagen, 

fahrradfreundlichen Betriebszugängen 

oder Umkleide- und Duschmöglichkei-

ten wird die Fahrradnutzung für Be-

schäftigte attraktiver. Dies gilt sowohl 

für den Arbeitsweg als auch für dienstli-

che Fahrten. Die innerbetriebliche Wer-

bung für die Kampagnen „Mit dem Rad 

zur Arbeit“ und „Fahrradfreundlichster 

Arbeitgeber Deutschlands / Hamburgs“ 

unterstützt diese Maßnahme.

Spritsparendes Fahren
Unternehmen können ihr Personal zu 

einer spritsparenden Fahrweise mit dem 

Kraftfahrzeug auf dem Weg zur Arbeit 

und auf Dienst- bzw. Geschäftsfahrten 

motivieren. Möglich ist dies durch spe-

zielle Schulungen für die Mitarbeiter, 

die vom Arbeitgeber organisiert werden 

können. 

Fuhrparkmanagement optimieren
Fahrten, die nicht zustande kommen, 

sind die effektivste Methode, Kraftstoff 

zu sparen und somit die Luftqualität 

zu verbessern. Unnötige Leerfahrten 

lassen sich durch den Einsatz von Rou-

tenplanern leicht und kostengünstig 

vermeiden. Die Installation eines Fuhr-

parkmanagementsystems, das zudem 

Kraftstoffverbrauch und Fahrverhalten 

(Geschwindigkeit, Beschleunigungs- und 

Verzögerungswerte etc.) erfasst, ermög-

licht eine weitere gezielte Optimierung 

der Fuhrparkkosten. Mit intelligen-

tem Fuhrparkmanagement können die 

Schadstoff-Emissionen pro Transportgut 

deutlich gesenkt werden. Das Programm 

„Unternehmen für Ressourcenschutz“ 

fördert die Installation von Fuhrpark-

managementsystemen, wenn ihr Einsatz 

mit einem gezielten Fahrertraining ver-

bunden ist.

Fuhrparkerneuerung / Partikelfil-
ternachrüstung
Betriebe können im Zuge der Erneu-

erung ihres Fuhrparks EURO-5- und 

besonders EURO-6-Fahrzeuge1 bei Die-

selantrieben beschaffen oder auch ver-

brauchsarme Kraftfahrzeuge mit Otto-

motoren. Dies ist eine Maßnahme, mit 

der schadstoffarme Mobilität direkt er-

zielt werden kann, insbesondere, wenn 

eine beschleunigte Flottenerneuerung 

umgesetzt wird. Die Gesamtemissionen 

des Fuhrparks werden reduziert. Insbe-

sondere sollten Fahrzeuge mit alternati-
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Die Globetrotter Ausrüstung Denart & Lechhart GmbH vertreibt mit Filialen in 

sieben deutschen Städten und im Versandgeschäft Ausrüstung für Outdoor-, 

Reise- und Naturerlebnisse. Der Firmensitz mit Zentrale und Logistikzentrum 

ist Hamburg.

Dem Ziel eines klimaneutralen Unternehmens kommt das Einzelhandels-Unter-

nehmen u.a. durch Maßnahmen im Bereich der Mobilität näher, die auch die 

Luftqualität verbessern:

Gut unterwegs für gute Luft

UMWELTLEISTUNGEN:

Autofreier Arbeitsweg

> per ÖPNV: Kostenerstattung für 

 Mitarbeiter/innen 

> per Fahrrad: Bereitstellung von 

 Stellplätzen, Duschen, 

 Reparaturservice    

 und -equipment 

Filialbelieferung

>  LKW der Klasse EURO V

>  Routen- und Auslastungsoptimierung

>  München und Frankfurt: 

 per Bahn (2011/2012)

>  innerhalb Hamburgs: 

 ein Elektrotransporter (2011)

Dienstwege 

>  6 Elektrofahrräder (2012)

>   innerbetriebliche Regelungen zur um- 

 weltfreundlichen Mobilität bei Dienst-

 reisen

Im Zuge der Fuhrpark-Erneu-
erung sollen emissionsarme 
Fahrzeuge beschafft werden.

2.4. Umweltschutz 
systematisch: Umwelt-
managementsysteme 

1 EURO 5 und EURO 6 sind die derzeit modernsten 
Abgasstandards für Fahrzeuge mit Diesel-, Benzin- 
und Gas-Antrieb. Für schwere Nutzfahrzeuge wird 
auch die Bezeichnung EURO V bzw. EURO VI ver-
wendet. Zusätzlich gibt es den EEV-Standard (En-
hanced Environmentally Friendly Vehicle), der mit 
EURO V vergleichbar ist.



weltPartnerschaft besonders unterstützt 

und gefördert. 

Ziel ist es, möglichst viele Firmen für 

die Einführung eines Umweltmanage-

mentsystems zu gewinnen. Dabei stehen 

Hamburger Unternehmen fünf Mög-

lichkeiten zur Auswahl: QuB, ÖKO-

PROFIT®, ISO 14001, ISO 50001 und 

EMAS. QuB und ÖKOPROFIT richten 

sich vorrangig an kleine und mittlere, 

ISO 14001, ISO 50001 und EMAS an 

mittlere und große Unternehmen. 

Mit dem 2006 gestarteten Förderpro-

gramm zum Qualitätsverbund um-

weltbewusster Betriebe (QuB) sollen 

insbesondere kleine Unternehmen bei 

der Einführung dieses speziell für sie 

entwickelten Umwelt- und Qualitäts-

managementsystems unterstützt wer-

den. Mithilfe von QuB können sie ih-

ren betrieblichen Umweltschutz zum 

Qualitäts- und Wettbewerbsfaktor aus-

bauen. Bei der Einführung des Systems 

werden die Betriebe durch ein praxis-

orientiertes Schulungs- und Beratungs-

angebot unterstützt. Die Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt, Han-

delskammer, Handwerkskammer, IVH 

und UVHH informieren hierzu ihre 

Mitgliedsunternehmen gezielt in ihren 

Energie- und Umweltberatungsange-

boten sowie über Internet, Mitglieder-

magazine und Newsletter. Sie unter-

stützen damit das Ziel, die Anzahl der 

teilnehmenden Firmen deutlich zu stei-

gern. Bundesweit sind bereits über 500 

Betriebe QuB-zertifi ziert, in Hamburg 

sind es aktuell 48. Die Anzahl QuB-

zertifi zierter Unternehmen soll deutlich 

wachsen.

Das „Ökologische Projekt für integrierte 

Umwelttechnik“, kurz ÖKOPROFIT®, 

ist mit über 2.000 teilnehmenden Un-

ternehmen der am weitesten verbreitete 

Umweltmanagementansatz für mittlere 

Unternehmen in Deutschland. ÖKO-

PROFIT bietet Betrieben den Einstieg 

in die Umweltmanagementsysteme ISO 

14001 und EMAS. In Hamburg haben 

seit 2000 bereits 221 Unternehmen er-

folgreich am ÖKOPROFIT-Einsteiger-

programm teilgenommen, 38 haben sich 

im Rahmen des ÖKOPROFIT-Clubs 

rezertifi zieren lassen. Die Handelskam-

mer und die Handwerkskammer kom-

munizieren das ÖKOPROFIT-Angebot 

nicht nur über ihre Medien, sie beteili-

gen sich neben der Umweltbehörde und 

der Wirtschaftsbehörde auch personell 

an der Prüfungskommission. Die Anzahl 

der teilnehmenden Unternehmen soll auch 

hier weiter gesteigert werden. Die Um-

weltbehörde fördert derzeit die Durch-

führung von jährlich zwei Durchgängen.

Zur Steigerung der Attraktivität und 

Akzeptanz der beiden Umweltmanage-

mentsysteme wird eine sinnvolle Koope-

ration und auch Durchlässigkeit zwi-

schen QuB und ÖKOPROFIT ange-

strebt. So soll es Unternehmen ermög-

licht werden, unter Anrechnung der schon 

geleisteten Beiträge aus einem QuB-Kurs 

zu ÖKOPROFIT wechseln zu können, 

wenn der weitergehende Bedarf dies wün-

schenswert erscheinen lässt oder umge-

kehrt.

Das Umweltmanagementsystem nach 

ISO 14001 wird überwiegend von in-

ternational agierenden Unternehmen 

eingesetzt. Für sie besteht aufgrund des 

internationalen Wettbewerbs ein großer 

Anreiz, sich nach dem weltweit aner-

kannten Standard zertifi zieren zu lassen. 

Nach Erhebungen des Umweltbundes-

amtes haben bundesweit ca. 5.800 Or-

ganisationen ein Umweltmanagement-

system nach ISO 14001 eingeführt. 

Durch Information und Beratung soll 

die Anzahl der teilnehmenden Firmen in 

Hamburg weiter erhöht werden.

Seit 2009 kann auch ein Energiemanage-

ment nach DIN EN 16001, jetzt ISO 

50001, unabhängig von bestehenden 

Managementsystemen implementiert 

oder in bereits bestehende Manage-

mentsysteme integriert werden. Das 

Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit hat 

eine Broschüre „Energiemanagement-

systeme in der Praxis – Ein Leitfaden 

für Unternehmen und Organisationen“ 

verfasst. Der Leitfaden erklärt – als 

Spiegel der Norm – mit einfachen Wor-

ten, wie Unternehmen und sonstige 

Organisationen ein strukturiertes Ma-

nagementsystem unabhängig von der 

Energieintensität der Aktivitäten, der 

Größe, der Branche etc. aufbauen kön-

nen. Vor diesem Hintergrund kann der 
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Die Bastian Metall- und Maschinenbau GmbH fertigt Metallprodukte (z.B. 

Transportwagen, Vorrichtungsbauten) und bietet Dienstleistungen von der Ent-

wicklung bis zur Fertigung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Anlagen.

Umweltschonende Betriebsführung und Verbesserungen im Umweltschutz und 

in der Energieeffizienz sind Ziele des mittelständischen Unternehmens. Veran-

kert im „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe“ folgten auf die Erstzerti-

fizierung 2008 die Rezertifizierungen 2010 und 2012.

Besser im Qualitätsverbund UMWELTLEISTUNGEN:

> Wassersparmaßnahmen (2009)

> Hallenbeleuchtung mit Elektronischen

 Vorschaltgeräten (EVGs), Außenbeleuch- 

 tung mit LED (2010)

> Neubau Produktionshalle mit Raum-

 heizung durch Solarthermie (2011)

> Wärmedämmungsverbundsystem, 

 3-fach verglaste Fenster für Büroge-

 bäude  (2012)

Umweltmanagement ermög-
licht systematischen Umwelt-
schutz im Betrieb.

Ein Schulungs- und Bera-
tungsangebot unterstützt 
insbesondere kleine Unter-
nehmen.

Umweltmanagementsysteme 
können Unternehmen zu Wett-
bewerbsvorteilen verhelfen.

ISO 14001

ISO 50001



Unternehmen mit maximal 25 Mitarbei-

ter/innen erhalten über branchenspezi-

fi sche Umweltchecks einfach und unbü-

rokratisch Zugang zur UmweltPartner-

schaft. Mit dem Umweltcheck werden 

zahlreiche allgemeine und branchenspe-

zifi sche Umweltleistungen der Betriebe 

erfasst und über ein Punktesystem be-

wertet. Die Betriebe können so nicht nur 

ihre betrieblichen Leistungen im vorsor-

genden Umweltschutz bilanzieren, son-

dern gleichzeitig auch Anregungen für 

weitere Verbesserungen erhalten. Dieses 

umso mehr, als dass ein Umweltcheck 

im Rahmen einer kostenlosen Vor-Ort-

Beratung durch die Teams der Han-

dels- und Handwerkskammer Hamburg 

erfolgt. Die Checklisten enthalten z.B. 

Fragen zu den Themen Abfallentsor-

gung und Recycling, Wasser / Abwasser 

und wassersparende Techniken, Mobili-

tät, Einsatz energiesparender Techniken, 

Material- und Rohstoffeffi zienz und um-

weltbewusste Betriebsführung.

Neben der Abfrage der Umweltleistun-

gen liefert der Umweltcheck dem Un-

ternehmen auch gleich einen Maßstab 

dafür, ob die bisher erbrachten Leistun-

gen für eine Aufnahme in die Umwelt-

Partnerschaft genügen. Davon haben 

bereits ca. 300 kleine Betriebe Gebrauch 

gemacht und sind auf diesem Weg Um-

weltPartner geworden. 

Die UmweltPartnerschaft hat 26 bran-

chen- und gewerkespezifi sche Umwelt-

checks entwickelt und laufend aktuali-

siert, damit die sich ständig weiterentwi-

ckelnden Möglichkeiten für mehr Ener-

gieeffi zienz und bessere Umwelttechnik 

berücksichtigt werden können.

Aufgrund der beschleunigten Energie-

wende und der notwendigen Steigerung 

der Ressourcenproduktivität wächst die 

Bedeutung der Energie- und Umweltbe-

ratung und der Verfügbarkeit von qua-

lifi ziertem Fachpersonal für die Ham-

burger Unternehmen. Hier spielen die 

HK-Energie-Lotsen der Handelskammer 

und das ZEWUmobilplus der Hand-

werkskammer eine wichtige Rolle.

Die erfolgreich angelaufenen Beratungs-

angebote der Handwerkskammer und 

der Handelskammer – ZEWUmobilplus 

und HK-Energie-Lotsen – werden ihre 

Kompetenzen weiterentwickeln, um Be-

triebe vor Ort aufsuchen und aktiv über 

geeignete Angebote sowie Förderpro-

gramme der UmweltPartnerschaft bera-

Leitfaden grundsätzlich von Organisati-

onen jedweder Art angewandt werden. 

Der Leitfaden richtet sich nicht nur an 

große Unternehmen  /  Organisationen, die 

bereits ein Managementsystem einge-

führt haben oder aufgrund ihrer Ener-

gieintensivität ein Energiemanagement-

system (EnMS) einführen müssen, son-

dern auch an KMUs, die sich erst mit der 

Thematik vertraut machen wollen.

Das Umweltmanagementsystem nach 

der EG-Öko-Audit-Verordnung EMAS 

(Eco Management and Audit Scheme) 

stellt die höchsten Anforderungen an 

Unternehmen und deren Umweltleis-

tung. Bei international agierenden Un-

ternehmen steht es aber zunehmend in 

Konkurrenz zur ISO-14001-Zertifi zie-

rung. In Hamburg sind derzeit elf Un-

ternehmen nach EMAS registriert. Die 

Teilnahme am EMAS als einem Premi-

um-Umweltmanagementsystem wird im 

Rahmen der UmweltPartnerschaft ideell 

gewürdigt.

Die gezielte Förderung von Umwelt-

managementsystemen, insbesondere im 

Rahmen des QuB und ÖKOPROFIT, 

hat sich bei kleinen und mittleren Un-

ternehmen insgesamt sehr bewährt. Die 

angebotene Förderung wird gut ange-

nommen. Die Träger der UmweltPart-

nerschaft wollen diese Projekte weiter 

fortführen. Die Kammern und Verbände 

werden die Werbung für die Teilnahme 

ihrer Mitgliedsunternehmen an diesen 

Systemen verstärken.
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KHS Corpoplast GmbH ist auf die Entwicklung, Konstruktion und 

den Service von Streckblasmaschinen und -systemen für die PET-

Verarbeitung spezialisiert. 

Seit dem Jahr 2004 beteiligt sich die Firma am Projekt ÖKOPROFIT® 

Hamburg (jährliche Rezertifizierung, Teilnahme am ÖKOPROFIT®-

Club). Durch zahlreiche Maßnahmen konnte KHS Corpoplast den 

Rohstoff- und Energiebedarf des Hamburger Werks deutlich redu-

zieren, mehr als 400 t/a CO2 einsparen und seine Betriebskosten um 

ca. 60.000 Euro pro Jahr senken. Außerdem erreichen die von KHS 

Corpoplast entwickelten Anlagen eine verbesserte Effizienz beim 

Energie-, Druckluft- und Materialverbrauch.

Sparen mit ÖKOPROFIT®

UMWELTLEISTUNGEN:

> neue Dachisolierung der Halle 1 (2005)

> neue Kompressoranlage für 40 bar Druckluft (2006)

> Lichtsteuerung der Halle 1 (2007)

> Einbau einer Bedarfssteuerung für Kältetrockner (2008)

> neue Heizungsanlage mit Brennwertkessel Halle 1 (2009)

> Lichtsteuerung der Halle 2 (2009)

> Dichtigkeitsprüfung der Druckluftanlage (2010)

> neue Heizungsanlage mit Brennwertkessel Halle 2 (2011) 

> Kompressoranlage von 40 bar auf 36 bar gesenkt (2011)

> Kühlerumbau auf Frequenzumrichter (Regelung der 

 Kälteanlage, 2012) Auch kleine Unternehmen 
können einfach und unbü-
rokratisch UmweltPartner 
werden.

2.5. Umweltchecks für 
kleine Unternehmen

ZEWUmobilplus und HK-Ener-
gie-Lotsen beraten über Ange-
bote und Förderprogramme.

2.6. Aufsuchende 
Betriebsberatung der 
Handels- und Hand-
werkskammer 

Beratungsgespräch mit einer ZEWUmobilplus- 
Mitarbeiterin

HK-Energie-Lotsen im Planungsgespräch



ten zu können. Ein Schwerpunkt der 

Beratungen zielt auf die UmweltPartner-

Unternehmen, die bei der Umsetzung 

weiterer Umweltmaßnahmen unterstützt 

werden sollen. Ziel ist es darüber hinaus

auch, kleine und mittlere Unternehmen

zu unterstützen, die bisher nicht durch 

die UmweltPartnerschaft erreicht wer-

den konnten. Dabei sollen die innerbe-

trieblichen Energie- und Ressourcen-

verbräuche gesenkt, eine optimierte 

Material- und Rohstoffeffi zienz ange-

strebt sowie die Umweltauswirkungen 

insgesamt reduziert werden. 

Für die Bereiche Erneuerbare Energien 

und Energieeffi zienzlösungen wird auch 

in Zukunft ein erheblicher Fachkräftebe-

darf bei Hamburger Betrieben bestehen. 

Für viele Unternehmen ist qualifi ziertes 

Personal in diesen Bereichen inzwischen 

von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. 

Die Steigerung der Qualifi kation in den 

Technologien der Erneuerbaren Ener-

gien und der Energieeffi zienz sowie der 

Beratungskompetenz auch in den Hand-

werksbetrieben bleibt daher eine zent-

rale Herausforderung. Die Handwerks-

kammer arbeitet an dieser Thematik, 

nicht zuletzt weil die Betriebe des Hand-

werks im Bereich der Energieeffi zienz 

von Gebäuden als Multiplikatoren für 

die Investitionsentscheidungen privater 

und gewerblicher Kunden wirken. Ge-

meinsam mit vielen anderen Partnern 

entwickelt sie Strategien, der beschrie-

benen Herausforderung durch marktge-

rechte Aus- und Weiterbildungsangebote 

zu begegnen. 

Sowohl im Informations- und Beratungs- 

als auch im Qualifi zierungsbereich gibt es 

Potenziale für eine stärkere Zusammen-

arbeit zwischen Handelskammer und 

Handwerkskammer. Dabei könnten auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

durch einen stärkeren Informations- und 

Erfahrungsaustausch voneinander lernen 

und Synergie-Effekte realisiert werden.

Die Vor-Ort-Beratungseinrichtungen der 

Kammern – HK-Energie-Lotsen und 

ZEWUmobilplus – werden fi nanziell 

gefördert durch die Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt. Das ZEWU-

mobilplus erhält derzeit auch Mittel des 

Europäischen Sozialfonds (ESF). Inner-

halb der geplanten Projektlaufzeit sollen 

550 Unternehmen pro Jahr beraten und 

bei der Umsetzung von Maßnahmen be-

gleitend unterstützt werden.

In den Beratungsgesprächen benennen 

die unabhängigen Beraterinnen und Be-

rater Einsparpotenziale bezüglich des 

Energie- und Ressourcenverbrauchs 

und verweisen gezielt auf Förderpro-

gramme, die zur Struktur des Betriebes 

passen und ein hohes Potenzial an Ein-

sparungen ermöglichen können, wie z.B. 

eine optimierte Technik. Maßnahmen 

und Initiativen wie die Einführung von 

Umweltmanagementsystemen, z.B. im 

Rahmen des „Qualitätsverbundes um-

weltbewusster Betriebe“ (QuB) oder 

ÖKOPROFIT, die eine Verbesserung der 

Kundenberatung z.B. hinsichtlich einer 

effi zienten Technik beinhalten, werden 

besonders hervorgehoben. Nach dem 

Erstbesuch agieren die Beraterinnen und 

Berater als zentrale Ansprechstelle für 

die Betriebe. Sie führen durch die ver-

schiedenen Förderangebote und unter-

stützen sie bei der konkreten Antragstel-

lung und der weiteren Umsetzung der 

Maßnahme, wenn erforderlich.

Die Handels- und Handwerkskammer 

werden in enger Kooperation die Bera-

tungsangebote durchführen. Dabei wird 

die Betriebsauswahl aufeinander abge-

stimmt und auch nicht kammergebun-

dene Unternehmen werden besucht.
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In den Vor-Ort-Beratungen 
werden Einsparpotenziale 
ermittelt und Maßnahmen 
vorgestellt. 
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3. Moderne Verwaltung in 
Service und Vollzug 

Ein wichtiges Element moderner Ver-

waltung ist die Kunden- und Dienst-

leistungsorientierung. Die Erfüllung der 

Verwaltungsaufgaben soll sich unter 

dem Gesichtspunkt der Kundenzufrie-

denheit weiter verbessern. Die mate-

riellen Schutzziele des Umweltrechts 

und ihre Durchsetzung werden damit 

nicht infrage gestellt. Gleichwohl wird 

anerkannt, dass die Art und Weise der 

Aufgabenwahrnehmung ein wichtiger 

Standortfaktor für Unternehmen ist, de-

ren Handeln staatlicher Genehmigung 

und Überwachung unterliegt. Deshalb 

ist es wichtig, die berechtigten Interes-

sen der Unternehmen in der Gestaltung 

staatlicher Abläufe und der Interaktio-

nen mit der Verwaltung zu berücksichti-

gen. Transparenz, Kooperation und der 

Dialog zwischen Unternehmen und Ver-

waltung müssen sichergestellt sein, um 

die gute Ausgangslage in diesem Hand-

lungsfeld weiter zu optimieren.

Der kooperative Verwaltungsvollzug 

gilt auch für die Wahrnehmung hoheit-

licher Aufgaben durch die Verwaltung. 

Die hierzu im Rahmen der UmweltPart-

nerschaft 2003 erreichten „Hamburger 

Standards für umweltrechtliche Zulas-

sungsverfahren“ haben sich bewährt 

und sollen im neuen Arbeitsprogramm 

der UmweltPartnerschaft fortgeführt 

werden (siehe Anlage 3). Die Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt bie-

tet als Zulassungsbehörde Beratung und 

Arbeitshilfen für die Durchführung von 

Genehmigungsverfahren nach dem Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

sowie für Erlaubnisverfahren nach dem 

Wasserhaushaltsgesetz an. 

Diese Angebote wurden von den Un-

ternehmen gut angenommen. Ihr Er-

folg zeigt sich unter anderem daran, 

dass die durchschnittlichen Laufzeiten 

in Hamburg für alle vereinfachten Ge-

nehmigungsverfahren sowie für Ver-

fahren mit öffentlicher Anhörung nach 

dem BImSchG bei rund drei Monaten 

liegen. Sie unterschreiten damit die ge-

setzlichen Vorgaben deutlich: Nach 

dem BImSchG soll die Genehmigung 

bei Verfahren mit öffentlicher Anhö-

rung innerhalb von sieben Monaten 

erteilt werden, bei vereinfachten Ver-

fahren innerhalb von drei Monaten. 

Die e-government-Entwicklungen im Be-

reich der Informationsangebote und Ser-

viceeinrichtungen der Behörde für die 

Unternehmen werden von der Umwelt-

Partnerschaft unterstützend begleitet. 

Spezifi sche Angebote für immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren sind derzeit aufgrund ihrer Komple-

xität nicht erforderlich.

Beratung und Vermittlung in 
Konfliktfällen
Das bisherige Angebot einer übergeord-

neten behördlichen Ansprechperson zur 

Beratung und Vermittlung in Konfl ikten 

bei Zulassungsverfahren soll fortbeste-

hen. Die UmweltPartnerschaft hat darü-

ber hinaus ihr Angebot um ein Mediati-

onsverfahren für Konfl iktfälle erweitert.

Die Hamburger Mediationsstelle für 

Wirtschaftskonfl ikte steht zusätzlich als 

neutrale Schiedsstelle bei Konfl ikten zur 

Verfügung. Die Mediationsstelle wurde 

im Jahr 2000 von der Handelskammer 

Hamburg, der Hanseatischen Rechts-

anwaltskammer Hamburg und dem 

Hamburger Institut für Mediation e.V. 

gegründet. 

3.1. Hamburger Standard 
für umweltrechtliche 
Zulassungsverfahren

Transparenz, Kooperation 
und Dialog sind Kennzeichen 
eines modernen Verwaltungs-
vollzugs. 

Eine moderne Verwaltung ist kunden- 
und dienstleistungsorientiert.

> Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

bietet als Zulassungsbehörde für umweltrechtli-

che Verfahren Hilfestellungen und Beratung an.

> Der Verwaltungsvollzug ist auf Kooperation und 

Dialog zwischen Unternehmen und Verwaltung 

ausgerichtet.

>  Besonderen Beratungsbedarf haben Betriebe in 

Wasserschutzgebieten.
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Betroffen sind vor allem solche Betrie-

be, die mit wassergefährdenden Stoffen 

umgehen. Künftig benötigen sie dafür in 

der Regel eine Befreiung. In vielen Fäl-

len müssen die Betriebe auch zusätzli-

che baulichtechnische, betriebliche und 

organisatorische Vorkehrungen treffen, 

mit denen sie ausschließen können, dass 

wassergefährdende Stoffe in den Boden 

und damit in das Grundwasser gelangen 

und so den Schutzzweck der Verordnung 

gefährden.

Die UmweltPartnerschaft Hamburg setzt 

sowohl vor als auch nach der Fest-

setzung eines Wasserschutzgebietes ver-

stärkt auf Informations- und Beratungs-

angebote. Die betroffenen Betriebe sol-

len dadurch frühzeitig Klarheit über die 

jeweils notwendigen Maßnahmen erhal-

ten. Der zum Schutz der Trinkwasserge-

winnungsgebiete erforderliche Vollzug 

der Schutzgebietsverordnungen soll so 

gestaltet werden, dass die zusätzlichen 

Anforderungen in der betrieblichen Pra-

xis einfacher umzusetzen sind.

Damit der kooperative Verwaltungs-

vollzug gelingen kann, erklären sich die 

Beteiligten bereit, folgende Beiträge zu 

leisten:

Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt
Die Behörde erweitert ihr Angebot für die 

Betriebe durch eine Beratungs- und Infor-

mationsoffensive mit folgenden Elemen-

ten:

> In besonderen Infoblättern sowie im 

Internet werden Informationen über 

zusätzliche Anforderungen in Wasser-

schutzgebieten bereitgestellt, insbe-

sondere für den Betrieb von Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen und von Grundstücksent-

wässerungsanlagen zur Abwasserbe-

seitigung.

> Für betroffene Betriebe werden kos-

tenlose Informationsveranstaltungen 

angeboten, in denen sie sich über die 

Auswirkungen der Schutzgebietsfest-

setzung und konkrete Handlungs-

möglichkeiten informieren können. 

Dies gilt vor allem für das geplante 

Wasserschutzgebiet.

> Für die Betriebsberater der Kammern, 

Verbände und Innungen werden spe-

zielle Informationsveranstaltungen / 

Schulungen angeboten, damit sie ihre 

Mitgliedsbetriebe gezielter beraten 

können.

> Die Betriebe erhalten auf Wunsch 

eine kostenlose Grundsatzberatung 

zur Vorbereitung ihres Antrags auf 

Befreiung. Diese Grundsatzberatung 

Für die öffentliche Trinkwasserversor-

gung werden in Hamburg ausschließlich 

Grundwasservorkommen genutzt. Nur 

ein Teil dieser Vorkommen wird auf na-

türliche Weise durch die überlagernden 

Gesteinsschichten gut vor Schadstoff-

einträgen geschützt. Wo dies nicht der 

Fall ist, müssen die Trinkwassergewin-

nungsgebiete nach Auffassung des Se-

nates unter besonderen Schutz gestellt 

werden. Dies geschieht seit 1990 durch 

die schrittweise Festsetzung von Was-

serschutzgebieten. In ihnen sind die für 

das Grundwasser gefährlichen Betriebe 

und / oder Handlungen beschränkt oder 

verboten.

Informationen über die Hamburger 

Wasserschutzgebietsplanung enthalten 

unter anderem die Bürgerschaftsdruck-

sache 16/6063 „Grundwasserschutz in

Hamburg – Bilanz und Perspektive“ vom

22.5.2001 und das 2001 von der Um-

weltbehörde Hamburg veröffentlichte 

„Kursbuch Umwelt“. Im Internet sind In-

formationen über die Hamburger Wasser-

schutzgebiete unter www.hamburg.de/

wasserschutzgebiete zu fi nden.

Bisher wurden in Hamburg insgesamt 

fünf Wasserschutzgebiete festgesetzt. 

Als Letztes wird derzeit ein Schutz-

gebiet für das Wasserwerk Stellingen 

vorbereitet. Der Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen und die Minderung 

der schützenden Deckschichten sind in 

diesen Gebieten besonders kritisch und 

deshalb verboten. Das Wasserhaushalts-

gesetz, das die Rechtsgrundlage für die 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten 

darstellt, sieht jedoch auch vor, dass die 

zuständige Behörde, die Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt, unter 

bestimmten Voraussetzungen Befreiun-

gen von den Beschränkungen und Ver-

boten erteilen kann. Sie kann diese im 

Einzelfall auf Antrag erteilen, „wenn 

der Schutzzweck nicht gefährdet wird 

oder überwiegende Gründe des Wohls 

der Allgemeinheit dies erfordern“ (§ 52 

Abs. 1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz in 

Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Schutz-

gebietsverordnungen). Die zuständige 

Behörde ist darüber hinaus verpfl ich-

tet, eine Befreiung zu erteilen, „soweit 

dies zur Vermeidung unzumutbarer Be-

schränkungen des Eigentums erforder-

lich ist und hierdurch der Schutzzweck 

nicht gefährdet wird“ (§ 52 Abs. 1 Satz 3 

Wasserhaushaltsgesetz).

Mit der Festsetzung eines Wasserschutz-

gebietes können auch auf dort bereits 

ansässige Betriebe zusätzliche Anfor-

derungen des Wasserrechts zukommen. 

3.2. Kooperativer Verwal-
tungsvollzug in Wasser-
schutzgebieten

Die UmweltPartnerschaft 
bietet betroffenen Betrieben 
in Wasserschutzgebieten 
umfangreiche Information und 
individuelle Beratung an. 
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gebote der Kammern sollten frühzei-

tig genutzt werden, dies trägt eben-

falls zu einem zügigen Verfahren bei.

Die Hamburger Wirtschaft wird ihre In-

teressen bei Rechtssetzungsverfahren des 

Landes Hamburg zum Umweltschutz 

weiterhin frühzeitig einbringen können, 

wie es auch beim Bund und in anderen 

Ländern üblich ist. Eine angemessene In-

formation wird gewährleistet. Bei Rechts-

setzungsverfahren, die die Hamburger Wirt-

schaft oder einzelne Sektoren wesentlich 

betreffen, wird die Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt den jeweiligen In-

teressenvertretungen im Rahmen der da-

für vorgesehenen Verfahren rechtzeitig 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

Die Träger der UmweltPartnerschaft auf 

Seiten der Wirtschaft können konkrete 

Projekte zum Bürokratieabbau im Ham-

burger Landesrecht einbringen. Die BSU 

wird diese prüfen. 

Die meisten Rechtssetzungsverfahren fi n-

den inzwischen auf Bundes- und EU-

Ebene statt. Der Dialog zu diesen The-

men wird fortgesetzt. 

Ein frühes Einwirken auf Entscheidungs-

prozesse innerhalb der europäischen 

Kommission und insbesondere der Ge-

neraldirektion Umwelt ist für die Ver-

folgung von Hamburger Interessen sinn-

voll. Die Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt und die Wirtschaftsvertre-

tungen werden sich bei der Wahrneh-

mung von Hamburger Interessen weiter-

hin konsultieren. Hamburg unterstützt 

das Ziel des Bundes, EU-Richtlinien im 

Umweltschutz wettbewerbsneutral („1 

zu 1“) in Bundesrecht umzusetzen.

Der Austausch über Fragen der EU-

Umweltpolitik erfolgt im Rahmen des 

Norddeutschen Gesprächskreises zur 

EU-Umweltpolitik. Darin arbeiten – 

organisiert durch die Handelskammer 

Hamburg – die norddeutschen Indus-

trie- und Handelskammern, die Hand-

werkskammern Hamburg und Lübeck, 

die Umweltministerien der Länder 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern, die Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt, die Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation, das 

Hanse-Offi ce der Länder Hamburg und 

Schleswig-Holstein sowie die EU-Vertre-

tung der norddeutschen Industrie- und 

Handelskammern zusammen.

verfolgt das Ziel, den Umfang der 

notwendigen Anlagensanierung im 

Einklang mit den wasserrechtlichen 

Anforderungen zu klären und zeigt 

Möglichkeiten zur Vermeidung auf-

wendiger Maßnahmen auf. Dazu ge-

hört zum Beispiel die Reduzierung der 

Lagermengen oder die Verwendung 

von Stoffen mit geringerer Wasserge-

fährdungsklasse.

Weitere unterstützende Angebote:

> Die Betriebe erhalten eine Checkliste als 

Arbeitshilfe, die die notwendigen Un-

terlagen für eine Befreiung benennt 

und damit die Antragstellung erleichtert.

> In der Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt wurde eine zentrale An-

sprechperson benannt, die in Kon-

fl iktfällen auf Wunsch des Betreibers 

vermittelt.

Entsprechend der üblichen Verwaltungs-

praxis wird auf angemessene Fristen für 

die Umsetzung notwendiger Maßnah-

men geachtet. Dabei werden vorhandene 

Gefährdungspotenziale ebenso berück-

sichtigt wie betriebliche Belange. Bevor 

der Bescheid erteilt wird, erhalten die 

Antragsteller Gelegenheit, zum Entwurf 

dieses Bescheides Stellung zu nehmen.

Handelskammer Hamburg, 
Handwerkskammer 
Hamburg, Industrieverband 
Hamburg und Unternehmens-
verband Hafen Hamburg
> Kammern und Verbände informieren 

ihre Mitgliedsbetriebe über die In-

halte des kooperativen Verwaltungs-

vollzugs in Wasserschutzgebieten und 

über die Angebote und Leistungen der 

Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt.

> Im Rahmen ihrer Beratungsmöglich-

keiten informieren sie ihre Mitglieds-

betriebe auch über Besonderheiten in 

Wasserschutzgebieten, ggf. auch vor 

Ort.

> Sie vermitteln bei Bedarf zwischen 

den Interessen der Mitgliedsbetriebe 

und der Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt im Konfl iktfall 

und, wenn dies gewünscht wird, auch 

durch die Einbindung der Mediati-

onsstelle der Wirtschaft.

> Der Dialog mit der Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt über Fragen 

der praktischen Ausgestaltung und 

Weiterentwicklung des kooperativen 

Verwaltungsvollzugs wird weiter ge-

fördert.

Antragsteller
Die Antragsteller können ebenfalls zu 

einem zügigen Befreiungsverfahren bei-

tragen, indem sie die folgenden Punkte 

beachten:

> Sie sollten die Informations- und 

Beratungsangebote der Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt für die 

Vorbereitung des Befreiungsantrags 

wahrnehmen, vor allem die kostenlo-

se Grundsatzberatung.

> Neue Vorhaben sollten fachlich sorg-

fältig vorbereitet werden, dazu sollte 

möglichst frühzeitig ein Fachplaner 

eingeschaltet werden.

> Die erforderlichen Unterlagen für die 

Befreiung sollten auf Basis der oben 

genannten Checkliste „Antragsun-

terlagen“ zusammengestellt werden 

sowie eine anschauliche Beschreibung 

des Vorhabens enthalten.

> Fehlende oder zusätzlich erforderli-

che Unterlagen für den Antrag sollten 

zeitnah nachgereicht werden.

> Die Informations- und Beratungsan-

Die Hamburger Wirtschaft 
kann ihre Interessen bei 
Rechtssetzungsverfahren 
nach wie vor frühzeitig ein-
bringen.3.3. Beteiligung der 

Wirtschaft bei Rechts-
setzungsverfahren im 
Umweltschutz

3.4. Einwirken auf die 
EU-Politik
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4. Netzwerkarbeit und Kommunikation 

Die UmweltPartnerschaft Hamburg bie-

tet ein Forum für den Dialog zwischen 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung und 

hat sich zu einem Netzwerk für Umwelt- 

und Klimaschutz sowie nachhaltiges 

Wirtschaften entwickelt. Im Vordergrund 

stehen der Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch mit den Unternehmen zu Umwelt-

schutzthemen und zu Vollzugsfragen. 

Ein zentrales, übergreifendes Austausch-

forum ist der jährliche Umweltwirt-

schaftsgipfel, daneben gibt es zahlreiche 

Workshops zu einzelnen Fachthemen, 

insbesondere Veranstaltungen der Pro-

gramme und Projekte der UmweltPart-

nerschaft. Ergänzt werden diese Ange-

bote durch Informationen im Internet, 

in Newslettern und Mitgliedermagazi-

nen der Kammern und Verbände sowie 

durch die Geschäftsstelle der Umwelt-

Partnerschaft. 

Eine Befragung der UmweltPartner zeig-

te, dass die Bedeutung von Umweltschutz 

insgesamt hoch eingeschätzt wird, die 

Mehrheit der Befragten ist aktiv oder 

plant weitere Maßnahmen. Um diese 

erfolgreich umsetzen zu können, wün-

schen sich die befragten Unternehmen 

neben einem Ausbau der Programmviel-

falt und Fördermöglichkeiten vor allem 

verstärkte Netzwerkarbeit und den Aus-

tausch mit Gleichgesinnten. Der bishe-

rige meist einseitige Informationsfl uss 

von Seiten der UmweltPartnerschaft in 

Richtung der Unternehmen soll durch 

mehr Möglichkeiten des Dialoges und 

des gegenseitigen Austausches erweitert 

werden, um so von den Erfahrungen An-

derer profi tieren und voneinander lernen 

zu können.

Die UmweltPartnerschaft will daher in 

Zukunft den Dialog zwischen den Unter-

nehmen weiter ausbauen. Zum einen soll 

durch eine intensivere Netzwerkarbeit 

der Austausch der UmweltPartner un-

tereinander gefördert werden. Zum an-

deren sollen andere Unternehmensnetz-

werke (z.B. Clusterinitiativen) genutzt 

werden, um neue UmweltPartner zu ge-

winnen.

Best-Practice-Beispiele für die 
Kommunikation nutzen
Konkrete Beispiele umgesetzter Maßnah-

men mit Angaben zu Einsparpotenzialen 

von CO2-Emissionen und Betriebskos-

tensenkungen sind überzeugende Werk-

zeuge bei der Aufgabe, andere Unterneh-

men zu umwelt- und ressourcenscho-

nenden Maßnahmen zu motivieren. Die 

Vorstellung solcher Beispiele an promi-

nenter Stelle wie z.B. in Ausstellungen, 

Broschüren, in Newslettern, bei Veran-

staltungen und im Internet ist ein her-

vorragendes Kommunikationsmittel und 

bietet darüber hinaus Unternehmen eine 

gute Ausgangsbasis für Austausch und 

Diskussion untereinander. Branchenspe-

zifi sche Informationsoffensiven können 

hier durch die Präsentation individueller 

Beispiele unterstützt werden.

Intensivierung der Netzwerk-
arbeit: der UmweltPartner-
schafts-Dialog
Zur Intensivierung der Netzwerkarbeit 

innerhalb der UmweltPartnerschaft soll 

mit dem UmweltPartnerschafts-Dialog ein 

neues Kommunikationsformat geschaf-

fen werden, ein regelmäßiges Treffen 

exklusiv für alle UmweltPartner. Anreize 

zur Teilnahme an diesen Treffen ergeben 

sich durch 

> die Ausrichtung in Räumlichkeiten ein-

zelner Teilnehmer (jeweils wechselnd),

4.1. Wissens- und 
Erfahrungsaustausch 
zwischen Unternehmen

Die UmweltPartnerschaft 
organisiert den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch zu 
Umweltschutzthemen und zu 
Vollzugsfragen.

Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung bilden ein Netzwerk für 
nachhaltiges Wirtschaften.

> Durch den Erfahrungsaustausch untereinander ler-

nen alle Beteiligten.

> Fach- und Branchenverbände, Innungen, Cluster-

organisationen, Hochschulen sowie andere Institu-

tionen und Behörden sind wichtige Multiplikatoren. 

Der Elbcampus – Kompetenzzentrum und 
Weiterbildungsstätte der Handwerkskammer
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bei hier neben der Tagespresse vor allem 

Fachmedien und Publikationen der Träger 

angesprochen werden müssen. Aufbau-

end auf der existierenden Medienarbeit 

(Imagefi lm zur UmweltPartnerschaft und 

zu „Unternehmen für Ressourcenschutz“,

Anzeigenkampagne zur UmweltPartner-

schaft unter Beteiligung von Umwelt-

Partnern) sollen auch in Zukunft die 

Themen der UmweltPartnerschaft und 

ihre Mitglieder öffentlichkeitswirksam 

präsentiert werden. Durch Kooperatio-

nen mit der Tagespresse oder Rundfunk 

und Fernsehen soll die Medienpräsenz 

intensiviert werden.

Die UmweltPartnerschaft Hamburg ist 

nicht nur auf Kommunikationspartner 

und eine gute Vernetzung der Akteure in 

Hamburg angewiesen. Sie benötigt auch 

die Zusammenarbeit mit den Nachbar-

ländern und der Metropolregion Ham-

burg sowie den Erfahrungsaustausch 

mit den Umweltpartnerschaften anderer 

Bundesländer. 

Die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt wird den Erfahrungsaustausch 

mit den Umweltpartnerschaften der Nach-

barländer und den Verantwortlichen für 

Umwelt und Wirtschaft in den norddeut-

schen Umweltministerien fortführen. Der 

Austausch auf dieser Ebene dient dem 

gemeinsamen Lernen und der gegen-

seitigen Unterstützung. So unterstützt 

Hamburg die Einführung von Umwelt-

managementsystemen auch im Umland 

durch den Erwerb von Lizenzen für das 

Umweltmanagementprojekt ÖKOPRO-

FIT und den „QuB – Qualitätsverbund 

umweltbewusster Betriebe“ in der Me-

tropolregion. Eine fi nanzielle Förderung 

der Unternehmen muss allerdings durch 

das jeweilige Land erfolgen.

Der Erfahrungsaustausch der Umwelt-

partnerschaften untereinander, das Ler-

nen aus den Erfahrungen anderer Län-

der und der Wettbewerb um die besten 

Lösungen sind wichtige Instrumente zur 

Weiterentwicklung der Umweltpartner-

schaften. Daher nimmt Hamburg auch 

an der jährlichen Bundesländerkonfe-

renz der Umweltpartnerschaften teil. 

Diese dient vor allem dem Austausch 

zwischen Wirtschaft und Verwaltung in 

den Bundesländern, fördert aber auch 

den Austausch mit dem Bund.

> die Möglichkeit der Unternehmens-

präsentation für das ausrichtende Un-

ternehmen, 

> einen Themenschwerpunkt mit einem 

hochwertigen Impuls-Vortrag (Fach-

referent), 

> moderierte, offene Frage- und Diskus-

sionsrunden und

> Angebote für bilaterale Gespräche.

Fach- und Branchenverbände, Innungen, 

Clusterorganisationen, Hochschulen so-

wie andere Institutionen und Behörden 

sind wichtige Multiplikatoren. Die Ko-

operation mit diesen Multiplikatoren 

soll weiter intensiviert werden, um die 

Beratungsangebote und andere Leistun-

gen der UmweltPartnerschaft besser zu 

kommunizieren. 

Die Netzwerke von „Unternehmen für 

Ressourcenschutz“, das IPP-Netzwerk, 

das ÖKOPROFIT-Netzwerk und der 

ÖKOPROFIT-Club sowie die Logistik-

Initiative sollen in Zukunft noch in-

tensiver eingebunden werden. Weitere 

Netzwerke wie z.B. die Clusterorganisa-

tionen sollen zusätzlich für die Kommu-

nikation der UmweltPartnerschaft und 

ihrer Programme genutzt werden. 

Themenspezifi sche Netzwerke, Arbeits-

kreise und Effi zienztische haben sich für 

den fachtechnischen Wissensaustausch 

bestens bewährt. Wie die Beispiele zu 

den Themen Kältetechnik, Heizen und 

Wärmenutzung sowie der ÖKOPRO- 

FIT-Club zeigen, fördern die Netzwerke 

sehr wirksam Erfahrungsaustausch und 

Wissenstransfer zwischen den Unter-

nehmen.

Die standardisierten Technikchecks des 

Unternehmens für Ressourcenschutz wie 

z.B. der WärmeCheck oder der Licht-

Check sind gute Beispiele dafür. Beim 

WärmeCheck arbeiten z.B. die Um-

weltbehörde, die Innung für Sanitär- 

Heizung-Klempner und ein Versorgungs-

unternehmen zusammen. Sie fi nanzieren 

diese technikspezifi schen Betriebschecks 

gemeinsam, durchgeführt werden sie von 

entsprechend geschulten Fachbetrieben 

der Innung. Derartige Kooperationen 

haben sich bewährt. Auch die Vernet-

zung innerhalb der Verwaltung soll wei-

ter intensiviert werden. 

Gerade kleine und mittelständische Ge-

werbebetriebe, die oft keine umweltrecht-

lich genehmigungsbedürftigen Anlagen 

betreiben, haben wenige Berührungs-

punkte zur Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt. Daher sind nicht zu-

letzt die Kammern und Verbände bevor-

zugte Ansprechpartner ihrer Mitglieder. 

Zur Unterstützung der Akquise neuer 

UmweltPartnerschafts-Teilnehmer wer-

den die Träger verstärkt weitere Unter-

nehmen ansprechen. 

Eine wesentliche Bedeutung kommt auch 

der Presse und anderen Medien zu, wo-

4.2. Einbindung von 
Multiplikatoren

4.3. Medienarbeit

4.4. Vernetzungen zur 
Metropolregion, mit 
den Bundesländern 
und dem Bund

Netzwerke und Arbeitskreise 
haben sich für den Wissens-
austausch bewährt.

Der Austausch mit Umwelt-
partnerschaften anderer 
Bundesländer dient dem 
gemeinsamen Lernen und 
der gegenseitigen Unter-
stützung.



Anhang

57 | Anhang



58 | Anhang 

Unternehmen in privater Rechtsform 

einschließlich öffentlicher Unternehmen, 

Verbände oder sonstige Einrichtungen 

der Hamburger Wirtschaft (z.B. Ausbil-

dungsstätten), die in Hamburg Umwelt-

schutzleistungen erbringen, können Mit-

glied in der UmweltPartnerschaft und 

damit UmweltPartner werden. Dies gilt 

auch für Vereine, Stiftungen, Anstalten 

öffentlichen Rechts und andere Körper-

schaften. Die Mitgliedschaft in der Um-

weltPartnerschaft setzt eine oder meh-

rere freiwillige Umweltschutzleistungen 

voraus. 

Behörden oder Institutionen der Freien 

und Hansestadt Hamburg (FHH), die 

zu 100 Prozent von der FHH fi nanziert 

werden (zum Beispiel allgemein bilden-

de Schulen oder Berufsschulen), können 

nicht Mitglied der UmweltPartnerschaft 

werden.

Die Träger der UmweltPartnerschaft 

stimmen die konkreten Aufnahmekri-

terien für freiwillige Leistungen ein-

vernehmlich ab und informieren die 

Unternehmen über ihre Aufnahmemög-

lichkeiten. Zu den anerkannten Um-

weltleistungen für eine Aufnahme ge-

hören die Durchführung umwelt- und 

ressourcenschonender Maßnahmen so-

wie die Einführung von Umwelt- und 

Energiemanagementsystemen. Als Um-

weltleistungen werden dabei nur Maß-

nahmen anerkannt, die bereits realisiert 

sind. Eine Absichtserklärung zu geplan-

ten Maßnahmen ist nicht ausreichend. 

Eine detaillierte Aufzählung möglicher 

Leistungen für die Aufnahme fi ndet sich 

weiter unten. Die Träger der Umwelt-

Partnerschaft können darüber hinaus 

auch weitere darin nicht genannte Um-

weltschutzleistungen für eine Teilnahme 

anerkennen. Diese müssen den Zielset-

zungen und Inhalten dieser Vereinba-

rung qualitativ wie quantitativ gleich-

gestellt sein und über die gesetzlichen 

Anforderungen hinausgehen. 

Leistungen, die außerhalb Hamburgs 

erbracht werden, können in der Regel 

nicht anerkannt werden. Für eine Neu-

aufnahme als UmweltPartner darf die 

freiwillige Umweltleistung nicht länger 

als drei Jahre zurückliegen. Die beschrie-

benen Umweltleistungen gelten entspre-

chend für die fortgesetzte Anerkennung 

als UmweltPartner in der neuen Periode 

zwischen 2013 und 2018.

Folgende Leistungen werden anerkannt:

Umweltmanagement
> Der Unternehmensstandort ist nach ei-

nem anerkannten Umwelt- oder Ener-

giemanagementsystem zertifi ziert / re-

zertifi ziert (EU-Öko-Audit (EMAS), 

DIN ISO 14001, DIN ISO 50001, 

QuB – Qualitätsverbund umweltbe-

wusster Betriebe).

> Das Unternehmen hat erfolgreich am 

ÖKOPROFIT-Einsteigerprogramm 

oder an einer Rezertifi zierung nach 

dem ÖKOPROFIT-Club teilgenom-

men.

Einzelmaßnahmen, die im Rahmen UMS 

erbracht worden sind, werden gesondert 

berücksichtigt und gewertet (jährliche 

Verbesserungen).

Branchenspezifische 
Umweltchecks als Einstieg 
für kleine Unternehmen
Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Mitar-

beitern haben den branchenspezifi schen 

Umweltcheck erfolgreich bestanden: Die 

Summe der Einzelmaßnahmen übersteigt 

nachweislich die Mindestpunktzahl des 

branchenspezifi schen Umweltchecks.

Energieeffizienz und 
Ressourcenschonung
> Das Unternehmen hat Maßnahmen 

(Investitionen) im Rahmen des Pro-

gramms „Unternehmen für Ressour-

censchutz“ durchgeführt. Die Maß-

nahmen liegen in folgenden Feldern: 

Antriebe, Beleuchtung, Druckluft, Käl-

te,   KWK / BHKW, Wärmeerzeugung /

Heizung, Wärmerückgewinnung, Lüf-

tung sowie Materialeinsparung / Was-

ser (siehe unten).

> Das Unternehmen hat einen Neubau 

nach einem anerkannten Energieeffi -

zienzstandard (Zertifi kate der Deut-

schen Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen / DGNB in Silber und Gold, 

Passiv- oder Plus-Energiehäuser) er-

richtet oder Maßnahmen zum Wärme-

schutz im Gebäudebestand (Förder-

programm Nichtwohngebäude bzw. 

Wohnungswirtschaft, ggf. entsprechen-

de DGNB-Zertifi kate) durchgeführt. 

> Das Unternehmen hat Maßnahmen 

im Bereich Ressourceneffi zienz und 

Kreislaufwirtschaft bei Produkten und 

Prozessen (Umweltfreundliche Produkt-

entwicklung / Integrierte Produktpoli-

tik, Materialeffi zienz und Kreislauf-

wirtschaft) durchgeführt. 

Anlage 1 
Kriterien für die Aufnahme in die UmweltPartnerschaft und für 
die Anerkennung von Umweltleistungen von Unternehmen

Erneuerbare Energien im 
Unternehmen
> Das Unternehmen hat Maßnahmen 

im Bereich des Hamburger Förderpro-

gramms „Erneuerbare Energien – Wär-

me“ (Solarthermie, Biomasse) oder im 

Bereich des EEG (Photovoltaik, Wind-

kraft, Biomasse / Biogas) durchgeführt. 

> Das Unternehmen hat eine im Hin-

blick auf die diskontinuierliche Strom-

erzeugung durch Erneuerbare Ener-

gien optimierte Stromlast- bzw. Strom-

verbrauchssteuerung eingeführt und 

nutzt die Speicherfunktion seiner An-

lagen (z.B. Druckluft, Wärme- und 

Kältespeicher) oder hat solche Anla-

gen neu geschaffen. 

Maßnahmen im Rahmen der 
freiwilligen Selbstverpflichtung 
der Hamburger Industrie zum 
Klimaschutz 

Abgeschlossene Projekte mit einer Ein-

sparung von mindestens 500 bis 1.000 

t/a Kohlendioxid werden als eine Um-

weltleistung anerkannt. 

Betriebliche Mobilitätsprojekte / 
Luftgütepartnerschaft
Luftgütepartner können UmweltPartner 

werden, wenn sie qualifi zierte, dem Be-

trieb angemessene Maßnahmen umge-

setzt haben. Unternehmen, die im Hin-

blick auf schadstoffarme Mobilität be-

sondere Leistungen erbracht haben, z.B. 

durch Umstellung ihrer Flotte auf Fahr-

zeuge mit alternativem Antrieb, können 

nach Einzelfallprüfung UmweltPartner 

werden. Für kleine Unternehmen (max. 

25 Mitarbeiter/innen) kann eine Bewer-

tung im Rahmen der schon existieren-

den Umweltchecks erfolgen.

Gleichwertige Maßnahmen können im 

Einzelfall anerkannt werden.
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Anlage 2 
Aufnahmeantrag bzw. Anerkennung weiterer Umweltleistungen
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Anlage 3 
Hamburger Standard für umweltrechtliche Zulassungsverfahren – 
Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
und Erlaubnisverfahren nach Wasserhaushaltsgesetz
Hauptaufgabe und Zweck der Zulas-

sungsverfahren ist die Qualitätssiche-

rung der Vorhaben bezüglich der Einhal-

tung der Umweltschutzanforderungen 

und der Übereinstimmung mit anderen 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie 

Baurecht, Arbeitssicherheit und Arbeit-

nehmerschutz. Diese Verfahren werden 

häufi g als bürokratische Hürde emp-

funden, die ein wichtiges Vorhaben be-

hindern oder verzögern könnten. Die 

Behörde für Stadtentwicklung und Um-

welt will als Zulassungsbehörde durch 

Transparenz, leicht zugängliche Infor-

mationen und Beratung dazu beitragen, 

dass den Antragstellern der Umgang mit 

Form-, Verfahrens-, Prüf- und Nach-

weisvorschriften erleichtert wird. Zeit-

aufwand und Kosten für ein Verfahren 

sollen möglichst vorher kalkulierbar 

sein. Die Verfahrensberatung ist darauf 

ausgerichtet, die zeitlichen Erfordernisse 

der Vorhabenplanung mit den zeitlichen 

und inhaltlichen Anforderungen des Zu-

lassungsverfahrens so weit wie möglich 

in Einklang zu bringen. Ein Zulassungs-

verfahren kann den Planungsfortschritt 

in vielen Fällen stufenweise begleiten, 

ohne die Realisierung des Vorhabens 

zu verzögern. Beratung und Verfahrens-

management sind wichtige Dienstleis-

tungselemente der Zulassungsbehörde. 

Ermessensentscheidungen werden pra-

xisgerecht in ganzheitlicher Abwägung 

aller Gesichtspunkte getroffen.

Die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt will den hohen Hamburger Stan-

dard sichern und Informations-, Kom-

munikations- sowie Serviceelemente im 

Dialog mit den Verbänden ausbauen. 

Zum Standard gehören die Leistungen 

der Zulassungsbehörde, des Antragstel-

lers und der Wirtschaftsvertretungen, die 

mit den Genehmigungs- und Erlaubnis-

verfahren zusammenhängen.

Leistungen der Zulassungs-
behörde
> Internetinformationen für „Genehmi-

gungsverfahren Bundes-Immissions-

schutzgesetz“ und „Erlaubnisverfahren 

Wasserhaushaltsgesetz“.

> Angebot der kostenlosen Beratung 

vor der Antragstellung (Informationen 

über gesetzliche Anforderungen und 

Voraussetzungen, Verfahrensberatung, 

Anforderungen an Umfang und Inhalt 

der Antragsunterlagen).

> Frühzeitige Information über das Er-

fordernis einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP), ggfs. einer Eingriffs-

prüfung nach § 15 BNatSchG inklu-

sive einer artenschutzrechtlichen Prü-

fung nach § 44 BNatSchG und einer 

Verträglichkeitsprüfung / -vorprüfung 

nach § 34 BNatSchG sowie eines Ver-

fahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

(in der Regel Bestandteil der Antrags-

beratung).

> Bei Bedarf Vorantragskonferenz mit 

Vertretern anderer Behörden und 

Dienststellen, unter anderem zur früh-

zeitigen Abstimmung von speziellen 

Unterlagen und Nachweisen.

> Bereitstellung von Antragsformula-

ren mit Anleitungen, auch im Internet 

abrufbar.

> Angebot des kostenlosen Vorchecks 

der Antragsunterlagen auf Vollstän-

digkeit vor ihrer Vervielfältigung. 

> Prüfung der eingereichten Antrags-

unterlagen auf Vollständigkeit in 

der Regel innerhalb einer Woche 

nach Antragseingang bzw. innerhalb 

von zwei bis vier Wochen bei kom-

plexen Vorhaben und Verfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Sofortige 

Benachrichtigung des Antragstellers, 

sofern die Antragsunterlagen unvoll-

ständig sind.

> UVP-Einzelfallprüfung in der Regel 

innerhalb von ein bis zwei Wochen 

nach Antragseingang.

> Bei „Genehmigungsverfahren Bun-

des-Immissionsschutzgesetz“ Mittei-

lung der voraussichtlichen Verfah-

rensdauer mit der Bestätigung über 

die Einleitung des Verfahrens, Aktu-

alisierung der Prognose auf Anfrage 

(frühestens ein Monat nach Verfah-

renseinleitung).

> Zügiges Einleiten des Zulassungsver-

fahrens mit sternförmiger Beteiligung 

anderer betroffener Behörden und 

Dienststellen (in der Regel innerhalb 

von zwei Wochen nach Antragsein-

gang bei Vorlage vollständiger An-

tragsunterlagen bzw. eine Woche 

nach Vervollständigung der Unterla-

gen).

> Zentrales Verfahrensmanagement 

durch die federführende Verfah-

rensleitung: Koordination, Ab-

stimmung und Vermittlung bei ggf. 
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auftretenden Schwierigkeiten oder kon-

kurrierenden Anforderungen.

> Zeitmanagement: Überwachung der 

Termine, insbesondere für die Stel-

lungnahmen anderer Behörden (Frist 

im Immissionsschutzrecht: ein Mo-

nat), Rückmeldungen über den Ver-

fahrensstand mit kurzen Informati-

onswegen zwischen den beteiligten 

Behörden und zum Antragsteller per 

E-Mail und Telefon.

> Frühzeitige Rückmeldung von Prü-

fungsergebnissen an den Antragstel-

ler, insbesondere über spezielle An-

forderungen und Aufl agen, die bei der 

weiteren Vorhabenplanung zu beach-

ten sind.

> Übersenden des Bescheidentwurfs zur 

Stellungnahme und Anhörung des 

Antragstellers vor Erteilung des Be-

scheides. 

> Erteilung des Bescheides mit über-

sichtlicher Gliederung, klar formulier-

ten Inhalts- und Nebenbestimmungen 

und verständlicher Begründung der 

getroffenen Entscheidungen.

Verfahrensdauer:

> Berücksichtigung der zeitlichen Erfor-

dernisse der Antragsteller im Verfah-

rensablauf soweit möglich.

> Einhaltung der Verfahrenszeiten für

Genehmigungsverfahren nach Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (drei bzw.

sieben Monate), außer in begründeten 

Fällen. 

> Einhaltung einer Verfahrenszeit für 

Erlaubnisverfahren nach Wasserhaus-

haltsgesetz nach Vollständigkeit der 

Unterlagen in der Regel von drei Mo-

naten, außer in begründeten Fällen.

> Controlling des zeitlichen Verfahrens-

ablaufs.

Leistungen des Antragstellers / 
des Vorhabenträgers
> Sorgfältige fachliche Vorbereitung des 

Vorhabens (in der Regel unter Inan-

spruchnahme von Ingenieurleistungen, 

ggf. Gutachtern u.a.). Frühzeitige In-

formationsbeschaffung über die recht-

lichen und materiellen Voraussetzun-

gen für die Realisierung.

> Frühzeitige Einbindung der Zulas-

sungsbehörde in der Planungsphase: 

Diskussion über Planungsvarianten 

im Hinblick auf die Erfüllung von 

Umweltschutzanforderungen, früh-

zeitige Klärung von Prüf- und Nach-

weiserfordernissen wie z.B. Gutach-

ten zu naturschutzrechtlichen Rege-

lungen, wasserrechtlichen Regelun-

gen oder UVP-Pfl icht.

> Inanspruchnahme der kostenlosen An-

tragsberatung und des kostenlosen 

VorChecks der Antragsunterlagen.

> Klare zusammenhängende Beschrei-

bung des Vorhabens mit anschau-

lichen und formgerechten Antrags-

unterlagen, zugeschnitten auf die Prü-

fungsbelange der Fachbehörden, auf 

Basis der im Internet bereitgestellten 

Antragsformulare für „Genehmigungs-

verfahren Bundes-Immissionsschutzge-

setz“ und „Erlaubnisverfahren Wasser-

haushaltsgesetz“

> Benennung einer zentralen Ansprech-

person des Antragstellers für Rück-

fragen und -meldungen, Klärungen 

und Entscheidungen zum Projekt.

> Frühzeitige Information der Zulas-

sungsbehörde über Planungsänderun-

gen.

> Rechtzeitiges Nachreichen von erfor-

derlichen Antragsunterlagen.

> Aufsicht und Qualitätskontrolle der 

Vorhabenrealisierung unter Beach-

tung der Inhalts- und Nebenbestim-

mungen im Zulassungsbescheid.

> Rechtzeitige Information der Zulas-

sungsbehörde über Abweichungen 

von der genehmigten / erlaubten Pla-

nung, die sich ggf. bei der Durchfüh-

rung ergeben.

> Zuverlässige Erfüllung der Anzeige-

pfl ichten über Baubeginn und Fertig-

stellung, rechtzeitige Mitteilung der 

Herstellungskosten für die Gebühren-

schlussabrechnung.

Leistungen der Wirtschafts-
vertretungen
Die Handelskammer Hamburg, die 

Handwerkskammer Hamburg, der IVH-

Industrieverband Hamburg e.V. und der 

Unternehmensverband Hafen Hamburg 

e.V. sowie die in ihnen zusammenge-

schlossenen Verbände informieren ihre 

Mitgliedsbetriebe über die Inhalte des 

Hamburger Standards für umweltrecht-



liche Zulassungsverfahren. Dazu gehö-

ren die diesbezüglichen Leistungen der 

Behörde und die Leistungen, die der An-

tragsteller bzw. der Vorhabenträger er-

bringen muss. Die Wirtschaftsvertretun-

gen beraten ihre Mitgliedsunternehmen 

darüber hinaus im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten bei konkreten Fällen und tra-

gen bei Bedarf zur Vermittlung zwischen 

betroffenen Unternehmen und Behörden 

bei. Sie führen den Dialog über die hier 

getroffenen Regelungen mit der Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt fort.
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